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Klosgarten, Rust
Freier Eintritt

Elzphilharmonie
Erleben Sie klassische Musik des Sinfonieorchesters Emmendingen
in ungezwungener Picknickatmosphäre!

Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Sie finden ein kleines Essens- und Getränkeange-
bot vor Ort. Selbstverständlich dürfen Sie sich auch Ihr selbst mitgebrachtes Picknick 
schmecken lassen.

ELZPHIL-
HARMONIE
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WICHTIGE RUFNUMMERN – INFOS - NOTDIENSTE 
WIR SIND FÜR SIE ERREICHBAR: 
Gemeinde Rust Telefon 86 45 -  0 Allgemeine Sprechzeiten: 
Fischerstraße 51 Fax 86 45 -30 Mo, Mi, Do, Fr 08:30 – 12:00 Uhr 
77977 Rust E-Mail info@rust.de Mo, Do 14:00 – 16:00 Uhr 
  Internet www.rust.de Mi 14:00 – 18:00 Uhr 
 
Bürgermeister  Büro des Bürgermeisters/Stabsstelle Büro des Bürgermeisters/Sekretariat 
Dr. Kai-Achim Klare 86 45-11 Herr Masen 86 45-34 Frau Hahn 86 45-11 
buergermeister@rust.de      
 
Bauamt  Haupt- und Personalamt  Rechnungsamt 
Frau Graß (Leitung) 86 45-26 Frau Engelmann (Leitung) 86 45-15  Herr Sauter (Leitung) 86 45-21 
Frau Fischer 86 45-40 Frau Beck (Bürgerbüro) 86 45-27 Frau Beck (Kasse) 86 45-17 
Frau Haßler 86 45-24 Frau Gruninger (Standesamt) 86 45-18 Frau Fleig 86 45-61 
Herr Melder 86 45-54 Frau Schindler 86 45-32 Frau Flink 86 45-22 
Frau Olenberger 86 45-19 Frau Zürn (Bürgerbüro) 86 45-16 Frau Pedneault 86 45-56 
Herr Reichert 86 45-25   Frau Schmider 86 45-23 
Frau Reith 86 45-14     Frau Strauß  86 45-60 
     Frau Würzburger 86 45-13 
Bauhof der Gemeinde Rust  Tourismus, Marketing, Kultur   Umweltamt/Naturzentrum Rheinauen 
Herr Schüber (Leitung) 74 32 Frau Schüle (Leitung) 86 45-28 Herr Schindler (Leitung) 86 45-51 
  Frau Göhri 86 45-39 Herr Bellert (Förster) 86 45-52 
  Frau Himmelsbach 86 45-35 Herr Gorecky 86 45-53 
  Frau Kopf 86 45-38 Frau Lang 86 45-53 
  Frau Schumacher 86 45-37 Herr Melder 86 45-54 
     
Grünschnittsammelstelle  Rheingießenhalle 
Mo 14 – 18 Uhr Sa 9 – 13 Uhr Herr Feißt (Hallenwart) 42 70 20   
Herr Hauser               01 57 82 86 45 06    
Herr Löwel                01 57 82 86 45 05 

 
Kindergärten & Schule 
Elzwiesen Kindergarten  Kita Rheinpiraten  KiTa St. Michael 
Leitung: Frau Neuß 4 33 55 70 Leitung: Frau Sen 7 88 92 00 Leitung: Frau Lotto 64 14 
kindergarten@rust.de  rust@junikaefer.info  kita.rust@se-rust.de 
Grund- und Gemeinschaftsschule  Schulsozialarbeit  Schülerbetreuung im Rahmen 
Sekretariat 42 72 00 Frau Stephan 01 57 / 82 86 45 00 der verlässlichen Grundschule 
poststelle@gms-rust.schule.bwl.de  Ansprechpartnerin Soziales/Kinder/Jugend  01 76 / 15 83 91 22 
www.schule-rust-grafenhausen.de  bei der Gemeindeverwaltung     
  Frau Strauß  86 45-60 

 
Notrufe  Störungsdienste  Sonstige von A – Z 
Feuerwehr          112 Wasser 86 58 53 Bevollmächt. Bezirksschornsteinfeger 
Feuerwehrgerätehaus    7 66 35 Gas 0800 2 76 77 67 Harald Schwendemann 07826/96 64 56 
Polizei         110 Strom 0800 3 62 94 77 Mobil: 01 71 4 37 87 03 
Polizeiposten Rust 78 93 30 Breitband TV/Radio-Netze  Tobias Dehring 4 33 30 23 
Rettungsdienst/Notarzt         112 24h-Servicehotline 0221 46619100 Mobil: 01 51 64 50 04 97 
Krankenhaus Ettenheim      43 00   Europa-Park 7 71 11 11 
Krankenhaus Lahr 0 78 21 9 30 Apotheken-Notdienste  Jugendzentrum 86 68 68 
Vergiftungsinfozentrale 07 61 1 92 40 13.07.: Hirsch Apotheke Lahr Nachbarschaftshilfe 86 53 74 
    Rathaus-Apotheke Kenzingen Pfarrämter 
Bereitschaftsdienste  14.07.: Alemannen Apotheke Friesenheim Ev. Pfarramt Mahlberg 0 78 25 93 82 
Allgemeinmedizin 116 117  Stadt-Apotheke Endingen Kath. Pfarramt Rust 8 61 48 00 
(kostenfrei)  15.07.: Stadt-Apotheke Lahr Pflege-Centrum Kenk 
Apothekennotdienst 08 00 2 28 22 80  St. Blasius-Apotheke Wyhl Ambulanter Dienst 0 78 21 92 29 52 
Zahnärztlicher  16.07.: Karls-Apotheke Kippenheim Mobile Pflege 01 72 7 13 13 20 
Notdienst 0 18 03 22 25 55 11  Stadt-Apotheke Herbolzheim Postagentur  86 58 90 
Tierärztlicher Notdienst  17.07.: Apotheke am Storchenturm Lahr Sozialstation  78 91 70 
Den tierärztlichen Notdienst erfragen   Üsenberg-Apotheke Kenzingen Telefonseelsorge  08 00 1 11 01 11 
Sie telefonisch bei Ihrem Haustierarzt.  18.07.: Apotheke Friesenheim Tierkörperbeseitigung 
   Tulla-Apotheke Rheinhausen Protec, Orsingen 0 77 74 9 33 90 
  19.07.: Rhein-Apotheke Grafenhausen Wildtierberatung 86 45 36 
   Brunnen-Apotheke Herbolzheim 
   Dienstzeit von 08:30 bis 08:30 Uhr   
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Dienstag, 18. Juli 2023
Herr Manfred Kern 
zum 70. Geburtstag  
  
Der Jubilarin die herzlichsten
Glückwünsche und alles Gute.

HERZLICHE
ZUM GEBURTSTAG

amtliche
bekanntmachungen

ÖFFENTLICHE GEMEINDERATSSITZUNG AM
24. JULI 2023 
Am Montag, 24. Juli 2023 um 19:00 Uhr findet im Bürgersaal 
im Alten Rathaus die letzte öffentliche Sitzung des Gemein-
derates vor der Sommerpause statt, zu der die Bevölkerung 
herzlich eingeladen ist.  

Auf den Anschlag der Tagesordnung an der Rathaustafel ab 
dem 15. Juli 2023 wird hingewiesen. Tagesordnung und 
Sitzungsunterlagen sind ab diesem Zeitpunkt auch unter 
https://rust.ratsinfomanagement.net abrufbar. 

ÖFFNUNGSZEITEN GEMEINDEKASSE 
Bitte um Beachtung! 
Die Gemeindekasse hat vom 17.07.2023 bis einschließ-
lich 04.08.2023 nur vormittags geöffnet. 
Herzlichen Dank für Ihr Verständnis. 

PARKEN MÜHLENSTRASSE 
Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger, 

uns haben in letzter Zeit öfters Beschwerden bezüglich der 
Parksituation in der Mühlenstraße erreicht. Teilweise ist es 
nicht mehr möglich, dass Busse oder insbesondere die Feuer-
wehr durch die Straße kommen. Bitte nehmen Sie mehr Rück-
sicht und vermeiden Sie das Parken auf der Straße.

Vielen Dank! 

FEUERWERK IM EUROPA-PARK 
Am Samstag, den 15. Juli 2023 findet im Europa-Park in 
Rust (Freifläche Wiese gegenüber Hotel Santa Isabel) eine 
Sommernachtsparty statt. Ab ca. 23.00 Uhr wird ein Feuer-
werk abgebrannt. Der Europa-Park bleibt an diesem Tag bis 
24 Uhr geöffnet. 

ÖFFENTLICHE ZAHLUNGSERINNERUNG 
Am 15. Juli 2023 werden die Wasser- und Abwasserge-
bühren für das zweite Quartal 2023 zur Zahlung fällig. 
  
Alle Zahlungspflichtigen werden gebeten, falls kein SEPA-
Lastschriftmandat erteilt wurde, diese Abgabe pünktlich zu 
entrichten. Dadurch können Mahnungen mit den damit 
verbundenen Kosten vermieden werden. 
  
Außerdem wird geraten, in regelmäßigen Abständen den 
Wasserzähler bzw. die Hauswasserleitungen zu überprüfen. 
Dies ist zu empfehlen, damit eventuelle Unregelmäßigkeiten 
im Wasserverbrauch frühzeitig festgestellt werden können. 
In einem möglichen Schadensfall kann somit rechtzeitig 
eine gegebenenfalls sehr hohe Wasserrechnung und damit 
verbunden unnötiger Ärger vermieden werden. 

Ihre Gemeindekasse

DONNERSTAG, 13. JULI 2023 WOCHE 28

Nutzen Sie unsere preisgünstigen Familienanzeigen.

0781/504 -1455 oder -1456 anb.anzeigen@reiff.de
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Der Glasfaserausbau in Rust geht in die nächste Runde: 
Der von Deutsche Glasfaser beauftragte Baupartner 
Geodesia beginnt zeitnah mit den Hausbegehungen. 
  
Die Hausbegehungen sind wichtig, damit der Baupartner 
gemeinsam mit den Kundinnen und Kunden festlegen kann, 
wo und wie die Leitungen auf dem Grundstück verlegt 
werden. Auch die Installationswege im Haus werden 
gemeinsam festgelegt. Standardmäßig erfolgt eine kos-
tenlose Installation im Keller oder Erdgeschoss. Individuelle 
Lösungen können Kundinnen und Kunden am Tag der 
Begehung mit dem Baupartner besprechen und verein-
baren. 
Der beauftragte Baupartner kommt direkt auf die Kundinnen 
und Kunden zu, um einen Termin für die Hausbegehung zu 
vereinbaren. Sollte er beim Hausbegehungstermin 
niemanden antreffen, hinterlässt er eine Karte zur erneuten 
Kontaktaufnahme im Briefkasten. 
  
Zur Sicherheit unserer Kundinnen und Kunden verfügen alle 
Mitarbeiter von Deutsche Glasfaser bzw. des Baupartners 
über Mitarbeiter-Ausweise, die jederzeit vorgezeigt werden 
können. Hier ist eine ID-Nummer vermerkt, die jederzeit 
über die Servicenummer von Deutsche Glasfaser 02861 - 
890 600 geprüft werden kann. 
  
Weitere Informationen erhalten Sie online unter www.deut-
sche-glasfaser.de oder telefonisch unter 02861 - 890 600. 
Alle Fragen zum Bau beantwortet die kostenlose Deutsche 
Glasfaser Bau-Hotline unter 02861 - 890 60 940 montags 
bis freitags in der Zeit von 8 bis 20 Uhr. 

SATZUNG ÜBER DIE ERHEBUNG VON  
ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGEN 
(ERSCHLIESSUNGSBEITRAGSSATZUNG) 
Aufgrund der §§ 2, 26 Abs. 1 Satz 3, 34, 38 Abs. 1 Satz 2 

i.V.m. 
§ 31 Abs. 2 und § 38 Abs. 4 des Kommunalabgabenge-

setzes (KAG) in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung 
für Baden- Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat der 

Gemeinde Rust 
am 10.07.2023 folgende Satzung beschlossen: 

I. 
Erschließungsbeitrag für Anbaustraßen und 

Wohnwege 
§ 1 

Erhebung   des  Erschließungsbeitrags 
Die Gemeinde Rust erhebt Erschließungsbeiträge nach den 
Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes sowie nach 
Maßgabe dieser Satzung für öffentliche
1.  zum Anbau bestimmte Straßen und Plätze (Anbau-

straßen),
2.  zum Anbau bestimmte, aus rechtlichen oder tatsächli-

chen Gründen mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbare 
Wege (Wohnwege)

WOHNUNGEN ZU VERMIETEN 
Die Gebäudewirtschaft Rust, Eigenbetrieb der Gemeinde 
Rust, bietet vier Wohnungen eines Mehrfamilienhauses 
im Ellenweg 6, Neubaugebiet „Ellenweg IV“ in Rust zur 
Untermiete an. Die Wohnungen befinden sich im EG, 1. 
OG und 2. OG und sind unmöbliert. Sie verfügen über 
einen Balkon. Den Wohnungen sind jeweils ein Keller-
raum und zwei PKW- Stellplätze zugeordnet. Bezugsfer-
tigkeit: 01. November 2023. 
Eigentümerin ist die Baugenossenschaft Familienheim 
Mittelbaden eG, 77855 Achern. 
  
Es werden zur Auswahl stehen
• eine 4-Zimmerwohnung mit ca. 107 m²
• zwei 3-Zimmerwohnungen mit ca. 83 m²
• eine 2-Zimmerwohnung mit 58,37 m².
 
  
Der Ausgangsmietzins der Neubauwohnungen beträgt 
9,70 m². Es wird eine Staffelmiete vereinbart. Die Stell-
platzmiete beträgt jeweils 50,00 € pro Tiefgaragenstell-
platz. Als Kaution ist eine Mietkautionsbürgschaft in 
Höhe von zwei Monatsmieten zu hinterlegen. 
  
Ihre schriftliche Bewerbung einschließlich Nachweisen 
der letzten drei Monatslöhne/-gehälter und dem Bewer-
bungsbogen senden Sie bitte 
  

bis spätestens 31. Juli 2023 
  
an das Bürgermeisteramt Rust, Gebäudewirtschaft, Frau 
Hassler, Fischerstraße 51, 77977 Rust oder per Mail an 
s.hassler@rust.de. Den Bewerbungsbogen finden Sie 
auf der Homepage der Gemeinde Rust www.rust.de 
unter der Rubrik Gemeinde & Verwaltung, Rathaus & 
Service, Formularservice oder er kann bei der Gemein-
deverwaltung abgeholt werden. 
  
Bei Fragen erreichen Sie uns telefonisch unter 07822 
8645-24. 

 

DEUTSCHE GLASFASER STARTET HAUSBEGE-
HUNGEN IN RUST 
(Pressemitteilung der Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH 
vom 10.07.2023) 
  
  
Terminabsprache erfolgt direkt mit allen Kundinnen 
und Kunden von Deutsche Glasfaser 
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  5.  Ausgleichsmaßnahmen, die durch den Eingriff in 
Natur und Landschaft durch die Erschließungsan-
lagen verursacht werden,

  6.  den Wert der aus dem Vermögen der Gemeinde 
bereitgestellten Sachen und Rechte; maßgebend ist 
der Zeit- punkt der erstmaligen Bereitstellung;

  7.  die vom Personal der Gemeinde erbrachten Werk- 
und Dienstleistungen.

Zu den Kosten für den Erwerb der Flächen für die Erschlie-
ßungsanlagen nach Satz 1 Nr. 1 gehört im Falle einer 
erschließungsbeitragspflichtigen Zuteilung im Sinne des § 
57 Satz 4 und des § 58 Abs. 1 Satz 1 des Baugesetzbuchs 
auch der Wert nach § 68 Abs. 1 Nr. 4 des Baugesetzbuchs. 
Die Erschließungskosten umfassen auch die Kosten für in 
der Baulast der Gemeinde stehende Teile der Ortsdurch-
fahrt einer Bundes-, Landes- oder Kreisstraße; bei der Fahr-
bahn sind die Erschließungskosten auf die Teile beschränkt, 
die über die Breite der anschließenden freien Strecken 
hinausgehen. 

§ 3 
Ermittlung der beitragsfähigen Erschließungskosten

(1)  Die beitragsfähigen Erschließungskosten werden nach 
den tatsächlichen Kosten ermittelt.

(2)  Die beitragsfähigen Erschließungskosten werden für 
die einzelne Erschließungsanlage ermittelt. Die 
Gemeinde kann abweichend von Satz 1 die beitragsfä-
higen Erschließungskosten für bestimmte Abschnitte 
einer Erschließungsanlage ermitteln oder diese Kosten 
für mehrere erstmals herzustellende Anbaustraßen 
und/oder Wohnwege, die für die städtebaulich zweck-
mäßige Erschließung der Grundstücke eine Abrech-
nungseinheit bilden, insgesamt ermitteln.

 
§ 4 

Merkmale der endgültigen Herstellung der 
Anbaustraßen und der Wohnwege

(1)  Anbaustraßen sind endgültig hergestellt, wenn sie 
neben den im Bauprogramm vorgesehenen flächen-
mäßigen Teileinrichtungen (Fahrbahn, Gehwege, 
Radwege, Grünpflanzungen, Parkflächen usw.) über 
betriebsfertige Beleuchtungs- und Entwässerungsein-
richtungen verfügen. Die flächenmäßigen Teileinrich-
tungen sind endgültig hergestellt, wenn

  1.  Fahrbahnen, Gehwege und Radwege eine Decke 
aus Asphalt, Beton, Pflaster oder Platten aufweisen; 
die Decke kann auch aus einem ähnlichen Material 
neuzeitlicher Bauweise bestehen;

  2.  Parkflächen eine Decke entsprechend Nr. 1 
aufweisen; diese kann auch aus einer wasserdurch-
lässigen Deckschicht (z.B. Rasenpflaster, Rasengit-
tersteine, Schotter- rasen) bestehen;

  3.  Grünpflanzungen gärtnerisch gestaltet sind;
  4.  Mischflächen, die in ihrer gesamten Ausdehnung 

sowohl für den Fahr- als auch für den Fußgänger-
verkehr bestimmt sind, in den befestigten Teilen 
entsprechend Nr. 2 hergestellt und die unbefestigten 
Teile gemäß Nr. 3 gestaltet sind.

§ 2 
Umfang der Erschließungsanlagen

(1) Beitragsfähig sind die Erschließungskosten

(2)  Werden im Bauprogramm für Anbaustraßen beson-
dere flächenmäßige Teileinrichtungen als Parkflächen 
(z.B. Park- streifen, Parkbuchten) bzw. für Anbau-
straßen oder für Wohnwege besondere flächenmäßige 
Teileinrichtungen für Grünpflanzungen vorgesehen, so 
vergrößern sich die in Abs. 1 angegebenen Maße je 
Teileinrichtung um 6 m.

(3)  Endet eine Anbaustraße mit einer Wendeanlage, so 
vergrößern sich die in Abs. 1 und 2 angegebenen Maße 
für den Bereich einer Wendeanlage auf das Andert-
halbfache, mindestens aber um 8 m; dasselbe gilt für 
den Bereich der Einmündung in andere oder der Kreu-
zung mit anderen Verkehrsanlagen.

Erschließt eine Anbaustraße Grundstücke in Baugebieten 
unterschiedlicher Art, so gilt die größte der in Abs. 1 ange-
gebenen Breiten. 
Die Art des Baugebiets ergibt sich aus den Festsetzungen 
des Bebauungsplans. Soweit ein Bebauungsplan nicht 
besteht oder die Art des Baugebiets nicht festlegt, richtet 
sich die Gebietsart nach der auf den Grundstücken in der 
näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Nutzung
(4)  Die beitragsfähigen Erschließungskosten umfassen 

die anderweitig nicht gedeckten Kosten für
  1.  den Erwerb von Flächen für die Erschließungsan 

lagen, die Ablösung von Rechten an solchen Flächen 
sowie für die Freilegung der Flächen,

  2.  die erstmalige endgültige Herstellung der Erschlie-
ßungsanlagen einschließlich der Einrichtungen für 
ihre Entwässerung und Beleuchtung und des 
Anschlusses der Straßen, Wege und Plätze an 
bestehende öffentliche Straßen, Wege oder Plätze 
durch Einmündungen oder Kreuzungen unter 
Einschluss von Kreisverkehren, auch wenn die 
Kreisverkehrsanlagen selbständige Verkehrsan-
lagen darstellen,

  3.  die Übernahme von Anlagen als gemeindliche 
Erschließungsanlagen,

  4.  die durch die Erschließungsmaßnahme veranlassten 
Fremdfinanzierungskosten,
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§ 7 
Nutzungsflächen und Nutzungsfaktoren

(1)  Die Nutzungsfläche eines Grundstücks ergibt sich 
durch Vervielfachung seiner Grundstücksfläche mit 
einem Nutzungsfaktor; das Ergebnis wird auf eine volle 
Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die 
nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und Nachkom-
mastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die vorausge-
hende volle Zahl abgerundet werden.

(2)  Bei der Verteilung der Erschließungskosten wird durch 
den Nutzungsfaktor die unterschiedliche Nutzung der 
Grundstücke nach Maß (§§ 8 bis 12) und Art (§ 13) 
berücksichtigt.

  Für Grundstücke, die durch weitere gleichartige 
Erschließungsanlagen erschlossen werden, gilt 
darüber hinaus die Regelung des § 14.

(3)  Der Nutzungsfaktor beträgt entsprechend dem Maß 
der Nutzung

 

§ 8 
Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken,

für die ein Bebauungsplan die Geschosszahl festsetzt
(1)  Als Geschosszahl gilt die im Bebauungsplan festge-

setzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse. Sind 
auf einem Grundstück mehrere bauliche Anlagen mit 
unterschiedlicher Geschosszahl zulässig, ist die 
höchste Zahl der Vollgeschosse maßgebend. Ist im 
Einzelfall eine größere Geschosszahl genehmigt, so ist 
diese zugrunde zu legen. Als Geschosse gelten Vollge-
schosse i.S. der Landesbauordnung (LBO) in der im 
Zeitpunkt der Beschlussfassung über den Bebauungs-
plan geltenden Fassung.

(2)  Überschreiten Geschosse nach Abs. 1 die Höhe von 
3,5 m, so gilt als Geschosszahl die Baumasse des 
Bauwerks geteilt durch die überbaute Grundstücks-
fläche und nochmals geteilt durch 3,5, mindestens 
jedoch die nach Abs. 1 maßgebende Geschosszahl; 
das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei 
Nachkommastellen ab 0,5 auf die nächstfolgende volle 
Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner 
als 0,5 sind, auf die vorausgehende volle Zahl abge-
rundet werden.

(3)  Die Abs. 1 und 2 sind auch anzuwenden, wenn der 
Bebauungsplan neben der Zahl der Vollgeschosse 
auch eine Baumassenzahl und/oder die Höhe bauli-
cher Anlagen festsetzt.

(2)  Wohnwege sind endgültig hergestellt, wenn sie 
entsprechend Abs. 1 ausgebaut sind.

(3)  Die Gemeinde kann im Einzelfall durch Satzung die 
Herstellungsmerkmale abweichend von den vorste-
henden Bestimmungen festlegen.

 
§ 5 

Anteil der Gemeinde an den beitragsfähigen
Erschließungskosten 

Die Gemeinde trägt 5 v.H. der beitragsfähigen Erschlie-
ßungskosten. 
 

§ 6 
Erschlossene  Grundstücke,  Abrechnungsgebiet, 

Verteilung der umlagefähigen Erschließungskosten 
(1)  Durch eine Anbaustraße oder durch einen Wohnweg 

werden Grundstücke erschlossen, denen diese Anlage 
die wegemäßige Erschließung vermittelt, die das 
Bauplanungsrecht als gesicherte Erschließung für ihre 
bestimmungsgemäße Nutzung verlangt. Hinterlieger-
grundstücke, die mit mehreren Anbaustraßen über 
einen befahrbaren oder unbefahrbaren Privatweg oder 
über einen Wohnweg verbunden sind, gelten als durch 
die nächstgelegene Anbaustraße erschlossen. 

(2)  Als Grundstücksfläche, die der Verteilung der umlage-
fähigen Erschließungskosten zugrunde gelegt wird, gilt 
grundsätzlich die Fläche des Buchgrundstücks. Gehen 
Grundstücke vom Innenbereich in den Außenbereich 
über und ergibt sich die Grenze zwischen Innen- und 
Außenbereich nicht aus den Grenzen des räumlichen 
Geltungsbereichs eines Bebauungsplans oder einer 
Satzung gemäß § 34 Abs. 4 des Baugesetzbuchs, so 
gilt als Grundstücksfläche die tatsächliche Grund-
stücksfläche bis zu einer Tiefe von 50 m von der 
Erschließungsanlage; reicht die bauliche, gewerbliche 
oder eine der baulichen oder gewerblichen gleichartige 
(erschließungsbeitragsrechtlich relevante) Nutzung 
über diese Begrenzung hinaus, so ist die Grundstück-
stiefe maßgebend, die durch die hintere Grenze der 
Nutzung bestimmt wird.

  (3)  Die durch eine Erschließungsanlage erschlossenen 
Grundstücke bilden das Abrechnungsgebiet. 
Werden die Erschließungskosten für den Abschnitt 
einer Anbaustraße oder eines Wohnwegs oder 
zusammengefasst für mehrere Anbaustraßen und/
oder Wohnwege, die eine Abrechnungseinheit 
bilden, ermittelt und abgerechnet, so gelten der 
Abschnitt bzw. die Abrechnungseinheit als Erschlie-
ßungsanlage i.S. des Satzes 1.

  (4)  Die nach Abzug des Anteils der Gemeinde (§ 5) 
anderweitig nicht gedeckten Erschließungskosten 
(umlagefähige Erschlie ßungskosten) werden auf 
die Grundstücke des Abrechnungsgebiets in dem 
Verhältnis verteilt, in dem die Nutzungsflächen der 
einzelnen Grundstücke zueinander stehen.

  (5)  Für die Verteilung der umlagefähigen Erschlie-
ßungskosten sind die Verhältnisse im Zeitpunkt des 
Entstehens der Beitragsschuld maßgebend (Vertei-
lungszeitpunkt).
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(2)  Bestimmt der Bebauungsplan das Maß der baulichen 
Nut- zung weder durch die Zahl der Vollgeschosse 
noch durch eine Baumassenzahl, sondern setzt er die 
Höhe baulicher Anlagen in Gestalt der maximalen 
Traufhöhe (Schnittpunkt der senkrechten, traufseitigen 
Außenwand mit der Dachhaut) fest, so gilt als 
Geschosszahl das festgesetzte Höchst- maß der Höhe 
der baulichen Anlage geteilt durch

  1.  2,7 für die im Bebauungsplan als Kleinsiedlungsge-
biete (WS), reine Wohngebiete (WR), allgemeine 
Wohngebiete (WA), Dörfliche Wohngebiete (MWD), 
Ferienhausgebiete, Wochenendhausgebiete und 
besondere Wohngebiete (WB) festgesetzten 
Gebiete und

  2.  3,5 für die im Bebauungsplan als Dorfgebiete (MD), 
Mischgebiete (MI), Urbane Gebiete (MU), Kernge-
biete (MK), Gewerbegebiete (GE), Industriegebiete 
(GI) und sonstige Sondergebiete (SO)

 
festgesetzten Gebiete; das Ergebnis wird auf eine volle Zahl 
gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die nächst- 
folgende volle Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, 
die kleiner als 0,5 sind, auf die vorausgehende volle Zahl 
abgerundet werden. Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(3)  Ist im Einzelfall eine größere als die im Bebauungsplan 
fest- gesetzte Höhe baulicher Anlagen genehmigt, so 
ist diese gemäß Abs. 1 oder 2 in eine Geschosszahl 
umzurechnen.

(4)  Weist der Bebauungsplan sowohl die zulässige First-
höhe als auch die zulässige Traufhöhe der baulichen 
Anlage aus, so ist die Traufhöhe gemäß Abs. 2 und 3 
in eine Geschosszahl umzurechnen.

 
§ 11 

Sonderregelungen für Grundstücke in
 beplanten Gebieten

(1)  Grundstücke, auf denen nur Stellplätze oder Garagen 
hergestellt werden können, gelten als eingeschossig 
bebaubar. Ist nach den Festsetzungen des Bebau-
ungsplans mehr als ein Garagengeschoss zulässig 
oder im Einzelfall genehmigt, so ist die jeweils höhere 
Geschosszahl anzusetzen. Als Geschosse gelten 
neben Vollgeschossen i.S. der LBO in der im Zeitpunkt 
der Beschlussfassung über den Bebauungsplan 
geltenden Fassung auch Untergeschosse in Garagen- 
und Parkierungsbauwerken. Die §§ 8 bis 10 finden 
keine Anwendung.

(2)  Auf Gemeinbedarfs- oder Grünflächengrundstücke in 
beplanten Gebieten, deren Grundstücksflächen 
aufgrund ihrer Zweckbestimmung nicht oder nur zu 
einem untergeordneten Teil mit Gebäuden überdeckt 
werden sollen bzw. überdeckt sind (z.B. Friedhöfe, 
Sportplätze, Freibäder, Kleingartengelände), wird ein 
Nutzungsfaktor von 0,5 angewandt. Die §§ 8 bis 10 
finden keine Anwendung.

(3)  Beitragsrechtlich nutzbare Grundstücke, die von den 
Bestimmungen der §§ 8 bis 10 und § 11 Abs. 1 und 2 
nicht er- fasst sind, gelten als eingeschossig bebaubar, 

§ 9 
Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für 
die ein Bebauungsplan eine Baumassenzahl festsetzt

(1)  Weist der Bebauungsplan keine Zahl der Vollge-
schosse, aber eine Baumassenzahl aus, so gilt als 
Geschosszahl die Baumassenzahl geteilt durch 3,5; 
das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei 
Nachkommastellen ab 0,5 auf die nächstfolgende volle 
Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner 
als 0,5 sind, auf die vorausgehende volle Zahl abge-
rundet werden.

(2)  Ist eine größere als die nach Abs. 1 bei Anwendung der 
Baumassenzahl zulässige Baumasse genehmigt, so 
ergibt sich die Geschosszahl aus der Teilung dieser 
Baumasse durch die Grundstücksfläche und nochma-
liger Teilung des Ergebnisses durch 3,5; das Ergebnis 
wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkommas-
tellen ab 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufge-
rundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, 
auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet werden.

(3)  Die Abs. 1 und 2 sind auch anzuwenden, wenn der 
Bebauungsplan neben einer Baumassenzahl auch die 
Höhe baulicher Anlagen festsetzt.

 

§ 10 
Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, 

für die ein Bebauungsplan die Höhe baulicher Anlagen  
festsetzt

(1)  Bestimmt der Bebauungsplan das Maß der baulichen 
Nutzung weder durch die Zahl der Vollgeschosse noch 
durch eine Baumassenzahl, sondern setzt er die Höhe 
baulicher Anlagen in Gestalt der maximalen Gebäude-
höhe (Firsthöhe) fest, so gilt als Geschosszahl das 
festgesetzte Höchstmaß der Höhe der baulichen 
Anlage geteilt durch

  1.  3,0 für die im Bebauungsplan als Kleinsiedlungsge-
biete (WS), reine Wohngebiete (WR), allgemeine 
Wohngebiete (WA), Dörfliche Wohngebiete (MWD), 
Ferienhausgebiete, Wochenendhausgebiete und 
besondere Wohngebiete (WB) festgesetzten 
Gebiete und

  2.  4,0 für die im Bebauungsplan als Dorfgebiete (MD), 
Mischgebiete (MI), Urbane Gebiete (MU), Kernge-
biete (MK), Gewerbegebiete (GE), Industriegebiete 
(GI) und sonstige Sondergebiete (SO)

festgesetzten Gebiete; das Ergebnis wird auf eine volle Zahl 
gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die nächst-
folgende volle Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, 
die kleiner als 0,5 sind, auf die vorausgehende volle Zahl 
abgerundet werden. Setzt der Bebauungsplan die Art der 
baulichen Nutzung nicht fest, ist das Grundstück der 
Gebietsart nach Satz 1 Nr. 1 und 2 zuzuordnen, die der 
Eigenart seiner näheren Umgebung entspricht; ist eine 
Zuordnung nicht möglich, ist das Grundstück Satz 1 Nr. 2 
zuzuordnen. 
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Erschließung durch zwei Anbaustraßen zur Hälfte, 
durch drei Anbaustraßen zu einem Drittel, durch vier 
und mehr Anbaustraßen mit dem entsprechend ermit-
telten Bruchteil zugrunde gelegt. Das Ergebnis wird auf 
eine volle Zahl gerundet; Nachkommastellen werden 
ab 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet 
und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, werden 
auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet.

(2)  Durch die Anwendung von Absatz 1 darf die Beitrags-
belastung der nicht durch weitere Anbaustraßen 
erschlossenen Grundstücke im Abrechnungsgebiet 
150 v.H. des Betrags nicht überschreiten, der auf sie 
entfiele, wenn den mehrfach erschlossenen Grund-
stücken die Ermäßigung nach Absatz 1 nicht gewährt 
würde. Wird die Grenze überschritten, ist der Anteil der 
Erschließungskosten, der diese Grenze überschreitet, 
von den mehrfach erschlossenen Grundstücken in 
dem Verhältnis zu tragen, in dem der Ansatz ihrer 
Nutzungsflächen nach Absatz 1 vermindert wird.

(3)  Absatz 1 gilt entsprechend für Grundstücke, die durch 
weitere Wohnwege erschlossen werden.

(4)  Bei der Anwendung des Abs. 1 und 2 bleiben solche 
Erschließungsanlagen unberücksichtigt, für die 
Beiträge oder Beträge einer Beitragsablösung für ihre 
erstmalige Herstellung weder nach dem geltenden 
Recht noch nach den Bestimmungen des Bundesbau-
gesetzes bzw. Baugesetzbuchs und vergleichbarer 
früherer landesrechtlicher Vorschriften erhoben worden 
sind oder erhoben werden dürfen.

 
§  15 

Vorauszahlungen
(1)  Die Gemeinde kann für Grundstücke, für die ein 

Erschließungsbeitrag noch nicht entstanden ist, 
Vorauszahlungen bis zur Höhe des voraussichtlichen 
endgültigen Erschließungsbeitrags erheben, wenn mit 
der Herstellung der Erschließungsanlage begonnen 
worden und die endgültige Herstellung der Erschlie-
ßungsanlage innerhalb von vier Jahren zu erwarten ist.

(2)  Vorauszahlungen sind mit der endgültigen Beitrags-
schuld zu verrechnen, auch wenn der Vorauszahlende 
nicht Schuldner des endgültigen Beitrags ist. Über-
steigt die Vorauszahlung die endgültige Beitrags-
schuld, steht der Anspruch auf Rückgewähr des über-
steigenden Betrags dem Beitragsschuldner zu.

 
§ 16 

Entstehung der Beitragsschuld
(1)  Die Beitragsschuld entsteht, wenn die Anbaustraße 

bzw. der Wohnweg sämtliche zu ihrer erstmaligen 
endgültigen Herstellung nach dem Bauprogramm 
vorgesehenen Teileinrichtungen aufweist und diese 
den Merkmalen der endgültigen Herstellung (§ 4) 
entsprechen, ihre Herstellung die Anforderungen des § 
125 des Baugesetzbuchs erfüllt und die Anlage öffent-
lich genutzt werden kann.

(2)  Die Gemeinde gibt den Zeitpunkt der endgültigen 
Herstellung der Erschließungsanlage und des Entste-
hens der Beitragsschuld bekannt.

wenn auf ihnen keine Gebäude oder nur Anlagen zur 
Ver- und Entsorgung der Baugebiete errichtet werden 
dürfen.

§ 12 
Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für 
die keine Planfestsetzungen i.S. der §§ 8 bis 11 bestehen
(1)  In unbeplanten Gebieten und bei Grundstücken, für die 

ein Bebauungsplan keine den §§ 8 bis 11 entspre-
chende Festsetzungen enthält, ist

  1.  bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich 
vorhandenen,

  2.  bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die 
Zahl der auf den Grundstücken in der näheren 
Umgebung überwiegend vorhandenen

  Geschosse maßgebend. Als Geschosse gelten Vollge-
schosse i.S. der LBO in der im Verteilungszeitpunkt (§ 
6 Abs. 5) geltenden Fassung. Sind auf einem Grund-
stück mehrere bauliche Anlagen mit unterschiedlicher 
Geschosszahl vorhanden, ist die höchste Zahl der Voll-
geschosse maßgebend. § 8 Abs. 2 gilt entsprechend.

(2)  Bei Grundstücken mit Gebäuden ohne ein Vollge-
schoss i.S. der LBO sowie in Fällen, in denen eine 
Geschosszahl nach den Besonderheiten des Bauwerks 
nicht feststellbar ist, ergibt sich die Geschosszahl aus 
der Teilung der tatsächlich vorhandenen Baumasse 
entsprechend § 8 Abs. 2.

(3)  Abweichend von Abs. 1 und 2 finden die Regelungen 
des § 11 für die Grundstücke entsprechende Anwen-
dung,

  1.  auf denen nur Stellplätze oder Garagen hergestellt 
wer- den können,

  2.  die als Gemeinbedarfs- oder Grünflächengrund-
stücke entsprechend § 11 Abs. 2 tatsächlich baulich 
genutzt sind.

 
§ 13 

Artzuschlag
(1)  Für Grundstücke, die nach den Festsetzungen eines 

Bebauungsplans oder nach der auf den Grundstücken 
in der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen 
Nutzungsart in einem Kern-, Gewerbe-, Industrie- oder 
Sondergebiet (Betriebshof/Gärtnerei Europa-Park, 
Elzwiesen, Kohlhüttenmatte, Oberfeld-Sondergebiet, 
Storettenstraße II, Wasserpark)liegen, sind die in § 7 
Abs. 3 genannten Nutzungsfaktoren um 0,5 zu erhöhen, 
wenn in einem Abrechnungsgebiet (§ 6 Abs. 3) außer 
diesen Grundstücken auch andere Grundstücke 
erschlossen werden.

(2)  Ein Artzuschlag entfällt für die unter § 11 Abs. 2 und § 
12 Abs. 3 Nr. 2 fallenden Grundstücke.

 
§ 14 

Mehrfach erschlossene Grundstücke
(1)  Für Grundstücke, die durch weitere voll in der Baulast 

der Gemeinde stehende Anbaustraßen erschlossen 
werden (z.B. Eckgrundstücke, Grundstücke zwischen 
zwei Anbaustraßen), wird die nach den §§ 6 bis 13 
ermittelte Nutzungsfläche des Grundstücks bei einer 
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ständige Parkflächen und Grünanlagen),
4.  Kinderspielplätze,
5.  Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen 

Geräuschimmissionen (Lärmschutzanlagen)
keine Erschließungsbeiträge nach den Vorschriften des 
Kommunalabgabengesetzes. 
 

§ 21 
Übergangsregelungen

(1)  Die Erschließungsbeitragssatzung vom 3.10.1983 
findet Anwendung, wenn für Grundstücke vor dem 1. 
Oktober 2005 ein Erschließungsbeitrag nach dem 
Baugesetzbuch (BauGB) entstanden ist und der 
Erschließungsbeitrag noch erhoben werden kann.

(2)  Sind vor dem 1. Oktober 2005 Vorausleistungen auf 
den Erschließungsbeitrag entrichtet worden, die die 
endgültige Beitragsschuld übersteigen, steht auch 
nach dem 30. September 2005 der Anspruch auf Rück-
gewähr dem Voraus- leistenden zu, soweit dieser keine 
anderweitige Verfügung getroffen hat.

(3)  Hat ein Grundstückseigentümer nach § 133 Abs. 3 
Satz 5 BauGB den Erschließungsbeitrag für eine 
Erschließungsanlage i.S. des § 127 Abs. 2 BauGB 
abgelöst, so gilt die beitragsbefreiende Wirkung der 
Ablösung weiterhin.

 
§ 22 

Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Erschließungsbei-
tragssatzung vom 3.10.1983 außer Kraft. 

Rust,11.07.2023 

Gez. 
Dr. Kai-Achim Klare 
Bürgermeister 
  
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen 
dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, 
wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines 
Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegen-
über der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sach-
verhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. 
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit 
der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden ist. 
  
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit 
der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind, der Bürgermeister dem 
Satzungsbeschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrig-
keit widersprochen hat oder wenn vor Ablauf der Jahresfrist 
die Rechtsaufsichtsbehörde den Satzungsbeschluss bean-
standet hat oder ein anderer die Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften innerhalb der Jahresfrist geltend 
gemacht hat. 

(3)  Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für den 
Abschnitt einer Erschließungsanlage oder eine Abrech-
nungseinheit (§ 3 Abs. 2 Satz 2).

(4)  Die Vorauszahlungsschuld (§ 15) entsteht mit der 
Bekanntgabe des Vorauszahlungsbescheids.

 
§ 17 

Beitragsschuldner
(1)  Beitragsschuldner bzw. Schuldner der Vorauszahlung 

ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitrags- 
bzw. Vorauszahlungsbescheids Eigentümer des 
Grundstücks ist.

(2)  Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so 
ist der Erbbauberechtigte an Stelle des Eigentümers 
beitrags- pflichtig. Mehrere Beitragsschuldner sind 
Gesamtschuldner; bei Wohnungs- und Teileigentum 
sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur 
entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitrags-
pflichtig.

(3)  Steht das Grundstück, Erbbaurecht, Wohnungs- oder 
Teileigentum im Eigentum mehrerer Personen zur 
gesamten Hand, ist die Gesamthandsgemeinschaft 
beitragspflichtig.

 
§ 18 

Fälligkeit  des Erschließungsbeitrags  und der 
Vorauszahlungen 

Der Erschließungsbeitrag und die Vorauszahlungen sind 
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Beitrags- 
bzw. Vorauszahlungsbescheids zu entrichten. 
 

§ 19 
Ablösung  des  Erschließungsbeitrags

(1)  Die Gemeinde kann, solange die Beitragsschuld noch 
nicht entstanden ist, mit dem Beitragsschuldner die 
Ablösung des Erschließungsbeitrags für eine Erschlie-
ßungsanlage, einen bestimmten Abschnitt oder die zu 
einer Abrechnungseinheit zusammengefassten 
Erschließungsanlagen vereinbaren.

(2)  Der Ablösungsbetrag bestimmt sich nach der Höhe der 
voraussichtlich entstehenden Beitragsschuld; die 
Ermittlung erfolgt nach den Bestimmungen dieser 
Satzung.

(3)  Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht.
 

II.Schlussvorschriften 
§ 20 

Andere Erschließungsanlagen 
Die Gemeinde Rust erhebt für öffentliche
1.  Straßen, die nicht zum Anbau, sondern dazu bestimmt 

sind, Anbaustraßen mit dem übrigen Straßennetz in 
der Gemeinde zu verbinden (Sammelstraßen),

2.  Wege, die aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen 
mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbar und nicht zum 
Anbau, sondern als Verbindungs-, Abkürzungs- oder 
ähnliche Wege bestimmt sind (Sammelwege),

3.  Parkflächen und Grünanlagen, soweit sie nicht nach 
dem Bauprogramm flächenmäßige Teileinrichtungen 
der in § 1 genannten Verkehrsanlagen sind (selbst-
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Im Überblick 
Freitag, 21. Juli 2023, 18:00 – 22:00 Uhr, Klosgarten 
Rust, kostenloser Eintritt. 
Weitere Informationen erhalten Sie hier: Tourist-Info Rust, 
Draisstr. 1, 77977 Rust,
Tel. 07822 8645 20, tourist-info@rust.de 
  

 
Ferienprogramm 2023 
Die Teilnehmerplätze für die Veranstaltungen des Ruster 
Ferienprogrammes sind ausgelost. Die Nachricht über 
den Status der Anmeldungen wurde bereits an alle 
Registrierten per E-Mail oder Post versendet.  
  
Neuinteressierte können sich immer noch gerne für 
Veranstaltungen mit freien Plätzen online unter www.
unser-ferienprogramm.de/rust anmelden. Die Rest-
plätze werden nun nach Eingang der Anmeldung 
berücksichtigt. 
  
  
Ferienprogramm 2023 - Datumsfehler 
Bitte beachtet, dass sich im Ferienprogramm ein kleiner 
Datumsfehler eingeschlichen hat. 
Das Angebot des Angelvereins findet nicht am Montag, 
28.08., sondern bereits am Samstag, 26.08.2023 statt. 
  

abfallentsorgung
Müllabfuhr in der nächsten Woche:  
Keine Müllabfuhr in der kommenden Woche. 
 

 

GELBE SÄCKE 
Es bestehen weiterhin Engpässe bei der Ausliefe-
rung von gelben Säcken. 
  
Daher kann im Bürgerbüro (sofern vorhanden) 
maximal eine Rolle pro Haushalt ausgegeben werden. 
  
Sofern keine gelben Säcke mehr verfügbar sind, werden 
von der Firma MERB auch transparente  Abfallsäcke 
abgeholt. Transparente Säcke sind im Handel erhältlich. 
Verpackungsabfälle in nichttransparenten, z.B. blauen 
oder schwarzen Müllsäcken, werden nicht abgefahren. 
  
Wir bitten um Ihr Verständnis. 

 

TourisTinfo
der Gemeinde rusT

Draisstraße 1 
77977 Rust 

Telefon: 07822 8645-20 
E-Mail:   tourist-info@rust.de 
  
  
Unsere Öffnungszeiten 
  
Mo, Mi, Do, Fr, Sa:  08:30 – 12:00 Uhr 
Mo, Do:      14:00 – 16:00 Uhr 
Mi:        14:00 – 18:00 Uhr 
Dienstags geschlossen 

Elzphilharmonie in Rust – Freitag, 21. Juli 2023 
Das Emmendinger Sinfonieorchester präsentiert in diesem 
Jahr erneut sein Können inmitten eines kostenlosen Open-
Air-Konzerts. Ein klassisches Konzert in der Picknickatmo-
sphäre im Klosgarten. Musikgenuss auf höchstem Niveau. 
Sie sind herzlich eingeladen, Ihre Picknickdecken, Klapp-
stühle sowie gefüllten Picknickkörbe mitzubringen, auszu-
breiten und gemeinsam mit Familien und Freunden schöne 
Stunden zu verbringen. Vor Ort finden Sie zudem ein kleines 
Getränke- und Speiseangebot sowie Sitzmöglichkeiten. Lesespaß für die ganze Familie!
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RANGERWANDERUNG:
Wandern vor dem Frühstück 
„Nur der frühe Vogel fängt den Wurm“ - Diesen Leitspruch 
nehmen wir uns zu Herzen und erkunden in den frühen 
Morgenstunde das Naturschutzgebiet. 
Alter: Erwachsene und Familien 
Teilnehmeranzahl: mind. 5, max. 25 
Dauer: 2,5 Stunden 
Kosten: € 5 pro TeilnehmerIn 
Anmeldung erforderlich 
Termin: Dienstag, 18. Juli 2023 um 8:00 Uhr 

RANGER-RADWANDERUNG:
Sommer-Radeln im Naturschutzgebiet 
Radeln im Sommer. Die Natur steht in voller Pracht. Auf 
einer schönen Radtour werden wir die Pflanzen- und Tier-
welt bestaunen 
Alter: Erwachsene und Familien 
Teilnehmeranzahl: mind. 5, max. 15 
Dauer: 2,5 Stunden 
Kosten: € 5 pro TeilnehmerIn 
Anmeldung erforderlich 
Termin: Mittwoch, 19. Juli 2023 um 14:30 Uhr 

RANGERWORKSHOP:
Im Boden ist was los 
Die meisten von euch kennen Hase, Reh und Wildschwein. 
In Wald und Boden leben aber tausende andere kleine 
Lebe-wesen, die wir zusammen entdecken wollen. 
Alter: 6 bis 12 Jahre 
Teilnehmeranzahl: min. 5, max. 15 
Dauer: 2,5 Stunden 
Kosten: € 5 pro TeilnehmerIn 
Anmeldung erforderlich 
Termin: Mittwoch, 26. Juli 2023 um 14:30 Uhr 

Veranstaltungen
im naturzentrum

Unser Monatsprogramm 

RANGERWORKSHOP:
Bienen - unsere nützlichen Helfer 
Zusammen mit einem Ranger erfährst Du wie nützlich nicht 
nur unsere Hausbienen, sondern auch die Wildbienen sind. 
Gemeinsam besuchen wir einen ortsansässigen Imker und 
beobachten ihn bei der Pflege seiner Bienenvölker. 
Alter: ab 6 Jahre 
Teilnehmeranzahl: min. 5, max. 15 
Dauer: 2,5 Stunden 
Kosten: € 5 pro TeilnehmerIn 
Anmeldung erforderlich 
Termin: Freitag, 14. Juli 2023 um 14:30 Uhr 

RANGERWORKSHOP:
LandArt für Kinder - Salzige Waldgeister 
Waldgeister sind unsichtbare Wesen, denen nur Kinder (für 
kurze Zeit) ein Gesicht geben können. Sie erscheinen an 
der Rinde von Bäumen, sind aus Salzteig und Naturmateri-
alien, die wir vorher sammeln. Wo man sonst einfach vorbei
geht (Blumen, Zapfen), sieht man plötzlich Körperteile, 
Haare und Augen. Lasst eurer Fantasie freien Lauf! 
Alter: 8 bis 10 Jahre 
Teilnehmeranzahl: min. 5, max. 15 
Dauer: 2,5 Stunden 
Kosten: € 5 pro TeilnehmerIn 
Anmeldung erforderlich 
Termin: Montag, 17. Juli 2023 um 14:30 Uhr 

Fahrt zum Ami Fritz Fest nach Marlenheim
Montag,

14. August
2023

Uhrzeit: 17:30 – 01:30 Uhr

Abfahrt Rust: 17:30 Uhr am Rathaus

Teilnehmerzahl: max. 40 Plätze verfügbar

Abfahrt Rückreise: 00:00 Uhr Marlenheim

Bitte melden Sie sich in der
Tourist-Information der
Gemeinde (Draisstr. 1,
m.himmelsbach@rust.de
oder 07822/ 864535) im
Vorfeld an.

Anmeldung
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RANGERWORKSHOP:
Schatzsuche des Baron Böcklin 
Auf den Spuren der Ritter werden wir spannende Aufgaben 
lösen um den Schatz zu finden. Für jedes gelöste Rätsel 
bekommt ihr ein Puzzleteil, das uns dem Ziel näher bringt. 
Lasst uns gemeinsam auf die Suche gehen und den Schatz 
bergen. 
Alter: 9 bis 14 Jahre 
Teilnehmeranzahl: min. 5, max. 15 
Dauer: 2,5 Stunden 
Kosten: € 5 pro TeilnehmerIn 
Anmeldung erforderlich 
Termin: Donnerstag, 27. Juli 2023 um 14:30 Uhr 
  
  
HOLZ- UND KREATIVWERKSTATT:
Salatbesteck schnitzen 
Aus frisch geschlagenem Holz werden wir ein individuelles 
Salatbesteck schnitzen. Dabei nutzen wir Schnitzmesser 
und Säge. 
Alter: ab 8 Jahre 
Teilnehmeranzahl: min. 5, max. 12 
Dauer: 2,5 Stunden 
Kosten: € 10 pro TeilnehmerIn inkl. Material 
Anmeldung erforderlich 
Termin: Freitag, 28. Juli 2023 um 14:30 Uhr 
  
  
KRÄUTERWORKSHOP:
Spitzwegerich – der Herrscher am Wegesrand 
Als Wiesenpflaster leistet der Spitzwegerich Erste-Hilfe von 
der Wiese bei Insektenstichen oder wenn du Brennesseln 
zu nahe gekommen bist. An diesem Nachmittag holen wir 
uns die Medizin von der Wiese in die Kräuterwerkstatt und 
stellen uns eine Spitzwegerichsalbe her. In der Schnaken-
zeit hast du dann auch zu Hause im Kühlschrank eine 
rasche Hilfe parat, wenn es wieder mal heißt: “Sssssssssss 
Aua!” 
Alter: 5 - 10 Jahre 
Teilnehmeranzahl: min. 8, max. 14 
Dauer: 2,0 Stunden 
Kosten: € 9,50 pro TeilnehmerIn inkl. Material 
Anmeldung erforderlich 
Termin: Freitag, 28. Juli 2023 um 15:00 Uhr 
  
  
RANGERWORKSHOP:
Keine Angst vor Krabbeltieren 
Heute erleben wir die Natur aus der Sicht einer Ameise. Wir 
tauchen bei verschiedenen Aktivitäten ein in die Welt der 
Ameisen und lernen sie dadurch richtig gut kennen. 
Alter: ab 6 Jahre 
Teilnehmeranzahl: min. 5, max. 15 
Dauer: 2,5 Stunden 
Kosten: € 5 pro TeilnehmerIn 
Anmeldung erforderlich 
Termin: Montag, 31. Juli 2023 um 14:30 Uhr 
 



AMTSBLATT DER GEMEINDE RUST.

13

DONNERSTAG, 13. JULI 2023 WOCHE 28

Bitte melde Dich für den Kreativen Montag,
den Kidstreff und den Jungstreff an unter
juzerust@gmx.de
Eine Anmeldung ist immer bis 10 Uhr des
gewünschten Teilnahmetages möglich

Kreativer Montag
ab der 3. Klasse
immer montags 15.00-17.00 Uhr

03.07 Malen mit Acrylfarben

10.07 Erfrischende Smoothies selber machen

17.07 Schöne Sommerketten

Kidstreff
1.-4. Klasse
immer mittwochs 14.30-16.30 Uhr

05.07 Inlineskating Workshop
Treffpunkt Skateanlage Rust.
Bitte Helm, Protektoren und Inlineskates mitbringen

12.07 Wasser-Challenge
Komm in Badesachen und mit einem
Handtuch

19.07 Obstsalat mit Waffeln

Chillen & Quatschen
Freitags: 16 – 20 Uhr – Ab der 4. Klasse
Freitags: 20 - 22 Uhr – Ab 12 Jahren
Freitags: 22 - 0 Uhr – Ab 16 Jahren
Samstags: 18-20 Uhr – Ab der 4. Klasse

PROGRAMM
Juli 2023
Ludwigstraße 2 - 77977 Rust
www.jugendzentrum-rust.de
juzerust@gmx.de
Tel: 07822 / 866868
unsere Telefonzeiten:
Mo 14-17 Uhr
Mi 13-17 Uhr
Fr 15-20 Uhr

r

Jungstreff
Für Jungs der 3. - 5. Klasse

immer samstags 15.00-18.00 Uhr

01.07 Ausflug Skateanlage

08.07 Movie Mittag
(Wiederholung Serien-Finale)

15.07 Ausflug Europapark (Wasserspielplatz)
Bring deine Badesachen und ein Handtuch mit

22.07 Ausflug Kletterwald Kenzingen
Beginn um 14.00 Uhr!

Gesprächs-Zeit
Machst Du Dir über etwas Sorgen oder brauchst
du einfach mal jemand der dir zuhört?

Komm gerne zu einem Gespräch unter vier
Augen bei uns vorbei. Wir sind für dich da.

Immer freitags 16 – 18 Uhr
oder nach Absprache
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A

Einladung zur Vorstandssitzung 
Wir treffen uns am Donnerstag, den 20. Juli 2023 im Gast-
haus Adler in Rust zur Vorstandssitzung. Beginn der Sitzung 
ist um 20.00 Uhr. 

Kindergarten
und schule

GRUND- UND GEMEINSCHAFTSSCHULE RUST/
KAPPEL-GRAFENHAUSEN
Schon lange pflegt die Grundschule Rust eine lebendige 
Partnerschaft mit ihrer Partnerschule im elsässischen 
Marlenheim und freut sich jedes Jahr auf die gegenseitigen 
Besuche. Die dritten und vierten Klassen sind in den eintä-
gigen Austausch eingebunden und als Gastgeber verant-
wortlich für die Gestaltung eines tollen Tages. 
Am 19.06. besuchten die Schülerinnen und Schüler der 
dritten Klassen unsere Partnerschule in Marlenheim. Dort 
wurden sie herzlich empfangen und es wurde gemeinsam 
gesungen, gebastelt und gespielt. In Erinnerung wird den 
Schülerinnen und Schülern vor allem das Mittagessen in 
den Familien bleiben, welches ihnen Einblicke in den fran-
zösischen Alltag vermittelte. 
  
 

Der Gegenbesuch fand am 22.06. in Rust statt. Hier konnten 
die Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen ihre 
Freunde aus Marlenheim in Empfang nehmen. Nach einem 
musikalischen Auftakt wurde auch an diesem Tag viel 
gemeinsam gebastelt und gespielt. Zum Mittagessen 
genossen alle das leckere Buffet, welches von den Eltern 
und einer Schülerinnengruppe des Faches AES vorbereitet 
wurde. Den krönenden Abschluss bildete der Besuch des 
Europa-Parks. Wir hoffen, dass die bei den Besuchen 
gewonnenen Freunschaften weiter vertieft werden können 
und freuen uns auf die nächsten Treffen im neuen Schuljahr. 

GEMEINDE UND 
FRAKTIONSPOLITIK

Cdu-gemeindeverbAnd

ES IST WIEDER SOWEIT: DAS BULLDOGTREFFEN 
steht an 

Wir laden alle Kinder mit Ihren Eltern, alle Omas und 
Opas, sowie alle Bürgerinnen und Bürger, sehr herzlich ein. 
Traktoren ziehen viele Menschen in ihren Bann. Vor allem 
die Jüngsten sind stolz auf ihre Modelle. 

Wir laden hiermit alle 
Besitzer von Bulldog`s 
und Traktoren herzlich 
ein daran teilzunehmen. 
Treffpunkt: Fre i tag , 
4. August 2023 
ab 17.00 Uhr, im 
Schulhof, Kirchstr. 9. 

  
Für jeden teilnehmenden Fahrzeugführer wird ein kosten-
loser Imbiss und ein Getränk bereitgehalten. 
  
Wir bieten Kindern und Erwachsenen gleichermaßen die 
Gelegenheit, technische Details und Wissenswertes über die 
tollen Fahrzeuge in  fröhlicher Atmosphäre auszutauschen. 

Auf die Kinder warten wieder abwechslungsreiche Spiele! 
Für das Mitmachen erhalten die Kleinen ein Präsent und 
ein kostenloses Getränk. Farbenfroh wird es wieder in der 
Kinderschmink-Ecke. 

 Die Kinder fordern wir 
auf ihre „Bulldogs“ 
mitzubringen und sich 
damit an den angebo-
tenen Spielen zu betei-
ligen. Freut euch 
schon heute darauf, es 
gibt wieder eine kleine 
Belohnung. 

Liebe Eltern, nutzen sie die Gelegenheit im Festzelt und in 
familiärer Runde bei einem Imbiss und einem „Fierowe-
bier“ mit uns zu plaudern. Wir freuen uns auf Euer 
Kommen!
Ihr CDU – Gemeindeverband Rust 
Christian Fix, 1. Vorsitzender, Tel. 72 26   (alle Bilder CDU 
Rust) 
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fördern, Halt geben, Geborgenheit schenken und Orientie-
rung vermitteln. Diese Haltung spiegelt sich in einer Äuße-
rung der Ministerpräsidentin Malu Dreyer in einem Interview 
mit der Herder Korrespondenz (7/2023): „Ich hänge an 
dieser Kirche, obwohl ich sehr schlimm finde, was in meiner 
Kirche passiert.“ Für Dreyer ist die schwierige Situation 
zugleich Ansporn, sich weiterhin im Zentralkomitee der 
deutschen Katholiken einzubringen zusammen mit 
„Menschen, die wie ich ein großes Interesse daran haben, 
dass die Kirche sich verändert und unsere Gesellschaft aus 
dem Glauben heraus glaubwürdig mitgestaltet.“ (Dreyer). – 
Auch das ist eine Haltung, die man einnehmen kann. Ich 
habe Hochachtung vor solch einem Bekenntnis. 
 
 
Herzlich grüßt Sie
Ihr Pfarrer Josef Rösch 

GOTTESDIENSTORDNUNG 
  
Gr. = Grafenhausen, St. Jakobus
Ka. = Kappel, St. Cyprian und Justina
Ru. = Rust, Petri Ketten
Ri. = Ringsheim, St. Johannes 
  
  
Freitag, 14.07.2023 – Hl. Ulrich von Zell
Ru.
18.30 Uhr  Messfeier
     Wir beten für Christina Baumann (1. JT) 
  
Samstag, 15.07.2023 – Seliger Bernhard, Markgraf von 
Baden
Ru.
11.00 Uhr  Tauffeier von Amelie Anna Sauter
     (Pfr. Kronen berg)
Ru.
18.30 Uhr  Messfeier am Sonntagvorabend 
 
Sonntag, 16.07.2023 – 15. Sonntag im Jahreskreis
Gr.
10.00 Uhr  PATROZINIUM St. Jakobus, mitgest. vom   
     Kirchenchor St. Jakobus - mit Berufung des  
     Gemeindeteams - anschl. Stehempfang im   
     Pfarrgarten
Ri.
10.30 Uhr  Sei dabei! - Kindergottesdienst auf dem   
     Rathausplatz (bei Regen in der Kirche)
Ka.
19.00 Uhr  lyrix@church 

Dienstag, 18.07.2023
Ri.
18.00 Uhr  Rosenkranz
Ri.
18.30 Uhr  Messfeier mit dem Neupriester Josua Schwab  
     aus Altdorf; Primizsegen 
  

Kirchliche
NachrichteN

Pfarrbüro Rust
Hindenburgstraße 27, 77977 Rust 
Tel: 07822 86148-00, Fax: 86148-29 
E-Mail: pfarrbuero@se-rust.de 
www.se-rust.de 

Bürozeiten:
Dienstag 14.30 – 16:30 Uhr
Freitag 08:30 - 11:30 Uhr 
  
Pfarrer Josef Rösch 
Tel: 07822 86148-14 
E-Mail: roesch@se-rust.de 
 
Gemeindereferentin Frau Hugenschmidt 
Tel: 07822 86148-13  
E-Mail: hugenschmidt@se-rust.de 

Auf ein Wort 
  
Glaubwürdigkeitsverlust wird als Ursache für die hohe Zahl 
von Kirchenaustritten genannt. Verbrechen von Klerikern 
und deren Vertuschung haben der Glaubwürdigkeit der 
Kirche leider massiv geschadet. So richtig es ist, von einer 
Glaubwürdigkeitskrise zu sprechen, so klar muss ein noch 
grundlegenderes Defizit benannt werden: Der Mangel an 
Glauben. Jesus selbst stellt am Ende des Gleichnisses vom 
Richter und der Witwe die Frage: „Wird jedoch der Menschen-
sohn, wenn er kommt, den Glauben auf der Erde finden?“ 
(Lk, 18,8) – Verbrechen und ihre Vertuschung stehen im 
krassen Gegensatz zum Glauben, wie ihn Jesus verkündet 
und gelebt hat. Andererseits zeugt es auch nicht von einem 
tiefen Glauben, wenn man die Kirche reduziert auf eine 
Institution von Tätern und ihren Unterstützern. Der Glau-
bensschwund hat schon vor Jahrzehnten begonnen, als 
manche den Schein religiöser Praxis nur aufgrund gesell-
schaftlicher Konvention und Tradition noch aufrechter-
hielten. 
 
Angesichts all dessen imponieren mir Gläubige, die die 
massiven Probleme der Kirche nicht verdrängen und 
zugleich die Dimensionen von Kirche sehen, die Leben 
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Pflege der Josephskapelle in Rust 
  
Wir suchen jemanden, evtl. auch zwei Personen, die die 
Betreuung der Josephskapelle weiterführen, für Friedhofs-
besucher in einem ansprechenden Zustand erhalten und zu 
bestimmten Zeiten öffnen. Wer Freude an einem solchen 
Dienst für die Mitmenschen hat, möge mich ansprechen. 
  
Pfarrer Rösch 
 

Einladung zu den Patrozinien in Grafenhausen und 
Rust 
  
Am Sonntag, 16. Juli feiern wir das Patrozinium der Pfarrei 
St. Jakobus. Der Festgottesdienst beginnt um 10 Uhr und 
wird mitgestaltet vom Kirchenchor unter der Leitung von 
Ursula Wieber, an der Orgel Sven Mai. 

Das Patrozinium Petri Ketten feiern wir am Sonntag, 23. Juli 
mit einem Festgottesdienst um 9 Uhr, mitgestaltet von der 
Kirchenchorgemeinschaft Ringsheim-Rust unter der Leitung 
von Christian Wenzel. Bei gutem Wetter schließt sich an den 
Gottesdienst eine Prozession durch den Ort an. 
  

Mittwoch, 19.07.2023
Gr.
18.00 Uhr  Rosenkranz
Gr.
18.30 Uhr  Messfeier bei gutem Wetter im Pfarrgarten 

Donnerstag, 20.07.2023
Ru.
17.00 Uhr  Rosenkranz
Ka.
18.30 Uhr  Messfeier 
  
Freitag, 21.07.2023
Ru.
18.30 Uhr  Messfeier 

Samstag, 22.07.2023 – Hl. Maria Magdalena
Ru.
12.00 Uhr  orth./ev. Trauung von Violetta Wiederspan u.  
     Horst Lederer
Ka.
18.30 Uhr  Messfeier am Sonntagvorabend Wir beten für  
     Karl Bing (1. JT) u. für alle Verstorbenen der  
     Familien Bing und Scherer 
  
Sonntag, 23.07.2023 – 16. Sonntag im Jahreskreis
Ru.
9.00 Uhr  PATROZINIUM Petri Ketten, mitgest. von der  
     Kirchenchor- gemeinschaft Ringsheim-Rust -  
     mit Berufung des Gemeindeteams – anschl.  
     Prozession, danach Stehempfang 

Informieren Sie Ihr Umfeld über
wichtige Ereignisse.

Nutzen Sie unsere preisgünstigen
Familienanzeigen.

0781/504 -1455
oder -1456

anb.anzeigen@reiff.de
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Mit Gott auf Abenteuerreise..

und Molli Kirchenmaus ist auch dabei!
Gestaltet von den KiKidz!!!

Wir freuen uns auf Euch!
Euer Mini-Kirchen-Team

Mini-Kirche Mahlberg

für Kinder von 0-6 und ihre Familien

Samstag, 15. Juli, 16 Uhr

auf dem Piratenspielplatz

in der Keltenstraße (Nähe kath. Kirche)

Danach gibt es Möglichkeit

zum Picknicken und Spielen.

Kuchen- oder Snackspenden willkommen!

Vereine
Der inhalt Der Vereinsmitteilungen liegt in Der
eigenVerantwortung Der jeweiligen Vereine.

drK Ortsverein rust

ABTEILUNG SENIORENGYMNASTIK 
  
  
Sommerzeit - Ferienzeit 
  
Liebe Damen der Seniorengymnastik, 
  
nun ist die Zeit gekommen, dass wir uns vom DRK-Orts-
verein Rust lösen müssen. 
Jedoch wechseln wir nach den Sommerferien mit der 
Gymnastikgruppe zu fit + aktiv. Beginn ist am 11. September. 
  
Der Verein fit + aktiv heißt uns herzlich willkommen und 
bietet uns eine neue Heimat. 
  

Im Rahmen der Patroziniumsgottesdienste werden die 
Mitglieder des Gemeindeteams Grafenhausen und Rust 
berufen. 
 
Nach den Gottesdiensten laden die Gemeindeteams jeweils 
zum Umtrunk ein. 
  
Herzliche Einladung zur Mitfeier der Patrozinien an die 
ganze Seelsorgeeinheit! 

Gottesdienste und Veranstaltungen
in der Ev. Kirchengemeinde Mahlberg, Kappel-
Grafenhausen, Rust
Ev. Pfarramt, Rathausplatz 2, 77972 Mahlberg
Tel.: 0 78 25 / 93 82 mahlberg@kbz.ekiba.de
www.ev-kirche-mahlberg.de
Bürozeiten: Dienstag 9:00 – 11:00 Uhr; Mittwoch 15:00 – 16:00 Uhr
Pfarrer Jörg Herbert

Samstag, 15.07.2023
9:30 Uhr  Konfi-Kennenlern-Tag bis 12:00 Uhr im Jako- 
     bushaus, Mahlberg 
16:00 bis
17:00 Uhr   Mini-Kirche unter Mitwirkung der KiKidz auf 

dem „Piraten“-Spielplatz an der Kelten-Straße, 
Mahlberg.

     im Anschluss: KiKidz Sommerfest 

6. Sonntag nach Trinitatis 
  
Sonntag, 16.07.2023 
19:00 Uhr  Abendgottesdienst in Mahlberg 
   mit Vorstellung der neuen Konfis unter 

Mitwirkung des Kirchenchors und der Bläser 
im Hof von Frau Scherer,

  Karl-Kromer-Straße 22, Mahlberg 
  (Pfr. J. Herbert) 
  
Mittwoch, 19.07.2023
19:00 Uhr  Andacht 
     Innehalten, um durchzuhalten 
     (Pfr. J. Herbert) 
 
 
7. Sonntag nach Trinitatis 
  
Sonntag, 23.07.2023
10:15 Uhr  Gottesdienst in Mahlberg 
     (Pfr. J. Herbert) 

Anzeigenschluss
nicht verpassen!
Annahmeschluss für
Anzeigen ist jeweils

Dienstag

16 Uhr



AMTSBLATT DER GEMEINDE RUST.

18

DONNERSTAG, 13. JULI 2023 WOCHE 28

KleintierzuChtverein C 637
rust e. v.

Der Kleintierzuchtverein C637 Rust veranstaltet vom 22. - 
23.07.2023 seine alljährliche Jungtierschau im Hof des 
Vereinsheims. 
Hierzu sind die Vereine, die Bevölkerung, Freunde und 
Gönner recht herzlich eingeladen. 
  
Wir freuen uns schon darauf sie bei uns begrüßen zu dürfen! 
  
Ihr Kleintierzuchtverein C637 Rust 

Kleintierzuchtverein C637 Rust e.V. 

Jungtierschau 
 
 
 

Sa. ab 17:00 Uhr 

20:00 Uhr Siegerehrung 

So. ab 9:00 Uhr 
Vereinsmeisterschaft und 

Marion-Debacher-Gedächtnispokal  

 

Hähnchen, Schnitzel, Wurst, Pasteten, Pommes      
und Kaffee/ Kuchen! 

seniOrentreff

Liebe Seniorinnen und Senioren, 
  
wie bereits angekündigt findet im Hof des Kleintierzuchtver-
eins unsere beliebte Sommer - Frischluft - Veranstaltung 
statt. 
  
Zur Unterhaltungs spielen die „Sändlemusikanten“ aus 
Niederhausen auf. 
  

Wir bedanken uns für die lange Zusammenarbeit mit dem 
DRK-Ortsverein Rust und wünschen ihm alles Gute für die 
Zukunft. 
  
  
Mit sportlichen Grüßen 
Karin und Ilona 

fit + AKtiv
rust e.v.

Liebe Vereinsmitglieder! 
  
Die Sommerferien stehen vor der Tür, und „fit+aktiv“ geht ab 
Montag, 24. Juli 2023 in die Sommerpause. Ab September 
sind wir wieder für Euch da. Infos zu den jeweiligen Kurs-
stunden findet Ihr wie gewohnt rechtzeitig in der App und im 
Gemeindeblatt. 
  
Wir wünschen Euch jetzt schon einen guten Start in den 
wohlverdienten Urlaub, gute Erholung, sonnige Tage, und 
vergesst nicht, „fit+aktiv“ zu bleiben. 
  
  
Eure Vorstandschaft 
 

JugendfeuerWehr
rust

Du bist zwischen 9 und 17 Jahre alt, hast Spaß und Inter-
esse an der Feuerwehr? Dann freuen wir uns, dich bei uns 
in einer Schnupperstunde begrüßen zu dürfen. Komme 
einfach zu einer unserer Proben und mache mit. Bei Fragen, 
sende uns gerne eine email an jfwrust@icloud.com oder 
kontaktiere uns über Facebook oder Instagram. 
  
Die nächste Probe findet am 17. Juli 2023 am Feuerwehr-
gerätehaus statt. Beginn ist wie gewohnt um 18:00 Uhr und 
endet gegen 20:00 Uhr. 
  
Wir Freuen uns auf euch! 
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spOrtverein
rust 1923 e.v.

AH-ABTEILUNG 

Am kommenden Freitag, den 14.07.2023 nimmt unsere 
Mannschaft beim AH-Turnier in Orschweier teil. Treffpunkt 
für die Spieler ist um 17:45 Uhr auf dem Sportplatz in Grafen-
hausen. Das erste Spiel beginnt um 18:28 Uhr. Gruppen-
gegner sind die Mannschaften der SG Rheinhausen, des 
SC Kappel, SV Sasbach und des SV Grafenhausen. 

Über tatkräftige Unterstützung würde sich die AH-Mann-
schaft freuen. 

tC 80  Rust e.V.

Spieltag-Ergebnisse  vom Wochenende 
 
Samstag 08.07.2023 
Herren 50 1 
TC 80 Rust – TSG TC Teningen/TC Köntringen 1 6:3 
U15 
TC Kolnau-Gutach 1 -
TSG TTC Nonnenweier/TC 80 Rust 1 5:1 

Sonntag 09.07.2023 
Herren 1 
TC Ringsheim - TC 80 Rust 5:4 
U9 
TSC TC Ringsheim/TV Kenzingen 2 – TC Rust 6:2 

Ausblick kommende Spieltage 

Samstag 15.07.2023 
U15 
TSG TTC Nonnenweier/TC 80 Rust 1 – 
TSG TC Mundingen/TC Heimbach 9:30 Uhr  
  
  
Sonntag 16.07.2023 
U9 
TC Rust – SV Oberschopfheim 14:00 Uhr    

Termin: 26. Juli 2023 / 14.00Uhr 
Zwecks Planungssicherheit bitten wir um die gewohnte 
Anmeldung (Burg Tel. 7286 / Dilger Tel. 7072) 
  
  
Auf euer Kommen freuen sich 
Melanie & Ulrike 

KK-sChützenverein 1927
rust e.v.

Der Schützenverein Rust lädt alle Schützenkameradinnen 
und Schützenkameraden zum traditionellen Königs-
schießen am Sonntag den 16.07.2023  ein. 
  
Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Wer am Mittagstisch teil-
nehmen möchte, kann sich unter 
2.vorstand@schuetzenverein-rust.de anmelden. 
 
Start ist 10.00 Uhr 
  
Parallel findet das Prinzenschießen der Jugend am selben 
Tag statt. 
Start ist 11.00 Uhr 
  
  
Auf euer Kommen freut sich der Schützenverein Rust 
www.schuetzenverein-rust.de 

sKAtClub ´83
rust e.v.

Spielabendtermin:
Donnerstag, 13.07.23 im Angelheim Rust 19 Uhr – 21 Uhr
Gästespieler sind jederzeit herzlich willkommen. 
  
Spielabendtermin:
Donnerstag, 20.07.23 im Angelheim Rust 19 Uhr – 21 Uhr
Gästespieler sind jederzeit herzlich willkommen. 
  

Im Namen des Skatclub´83 Rust e.V.
Karl Betscha 1.Vorsitzender 
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aufgeführt werden. Rückfahrt über Mühlhouse, Autobahn 
Freiburg, Rust. 
Preise pro Person: 54€ für Mitglieder, 59 € für Nichtmit-
glieder 

Abfahrt: 09.00 Uhr beim Rathaus Rust 
  
Anmeldung: Durch Einzahlung des Reisepreises auf das 
Konto des VdK, Ortsverband Rust, Gerold Heidt, 
Sparkasse Offenburg, 
IBAN: DE08 6645 0050 0070 0181 08. 
 
Anmeldeschluss:07.08.2023 

Der Ortsverband informiert: 

BAGSO: Ältere vor Hitze schützen – Kommunale Hitze-
aktionspläne erstellen! 
  
Zum bundesweiten Hitzeaktionstag im Juni rief die Bundes-
arbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO), 
der auch der Sozialverband VdK angehört, dazu auf, Ältere 
besser vor Hitze zu schützen. Mit fortschreitendem Klima-
wandel nehme die Hitzebelastung seit Jahren zu und stelle 
ein Gesundheitsrisiko für alle dar. „Zu den besonders 
Gefährdeten zählen vor allem ältere und pflegebedürftige 
Menschen“, so die BAGSO. Sie appelliert an alle Kommunen, 
Hitzeaktionspläne zu erstellen und umzusetzen, um nega-
tiven gesundheitlichen Folgen vorzubeugen. Hitzeaktions-
pläne sollten sowohl Sofortmaßnahmen als auch langfris-
tige vorsorgende Maßnahmen umfassen und einen Fokus 
auf Risikogruppen legen, empfiehlt auch die Weltgesund-
heitsorganisation (WHO). Für den Hitzeschutz von Älteren 
mit Pflege- und Unterstützungsbedarf sind aus BAGSO-
Sicht vor allem verhältnispräventive Maßnahmen wichtig. 
Sie setzen in der Umwelt der Menschen an, wie klimaange-
passte Gebäude- und Freiraumplanung. Denn Pflegebe-
dürftige könnten nur eingeschränkt Einfluss auf ihr Verhalten 
nehmen und seien bei Hitze häufig auf die Hilfe anderer 
angewiesen, beispielsweise bei Flüssigkeitsaufnahme oder 
Kleidungswechsel. Zugleich könne sich der alte Körper 
nicht mehr so leicht an hohe Temperaturen anpassen, vor 
allem, wenn zusätzlich chronische Erkrankungen bestehen, 
auch nehme das Durstgefühl ab, so die BAGSO. 
 

Jugend-Sommercamp 
 
Das diesjährige Jugend-Sommercamp für unsere Kids 
findet vom 14. bis 16. August statt. Es wird ein buntes 
Spiel- und Trainingsprogramm angeboten. Alle Details und 
die Online-Anmeldung sind unter der folgenden Seite zu 
finden:
tc80rust.de/veranstaltung/jugend-sommercamp-2023 

sOziAlverbAnd vdK
rust

Busfahrt in die Vogesen an die Moselquelle, mit Besuch 
einer Ferme 
  
Am 05. September 2023 fahren wir mit Schoor-Busreisen 
an die Moselquelle in die Vogesen. Die Fahrt geht über den 
Col de Bussang, ein 731m hoher Pass. Der Pass liegt 8,4 
km nordöstlich des großen Ballon d' Alsace. 

Fahrtstrecke im Detail:
• Col de Bussang
• Moselquelle am Fuß des Bergs Drumont, Höhe 715m
• Ferme Besuch mit Mittagessen
• Ballon d' Alsace 1.247 m.
• Lac d' Alfeld - Lac d Sewen

Reiseverlauf: Colmar, Rouffach, entlang der Weinstraße 
nach Cernay und weiter nach Thann. Von hier steigen wir 
auf den Col de Bussang. Halt an der Moselquelle. Hier 
entspringt ein Fluss, der eine überwältigende Geschichte 
hat, mit einer Länge von 544 km bis zur Mündung am deut-
schen Eck in Koblenz. Auf der Strecke um den Belchen geht 
es zum Lac d Alfeld. In einer schönen Ferme erwartet man 
uns zum Mittagessen: Warme Fleischpastete und gemischter 
Salat. Geräuchertes Schweinefleisch, Kartoffeln, Salat. 
Heidelbeeren, Kuchen oder Eis oder Süß Käse mit Kirsch. 
Kaffee. Weiterfahrt am Lac de Sewen vorbei nach 
Masevaux(„Masminschter“). Dieser Ort ist bekannt durch 
die Passionsspiele, die in deutscher Sprache seit 1930 

Kostengünstige Kleinanzeigen
für private Anbieter

Kontakt unter

0781/504 -1455 oder -1456

anb.anzeigen@reiff.de
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Haben wir Dein Interesse geweckt? Verschaffe Dir einen 
ersten Einblick bei einem Schnuppertag am 27.07. oder 
07.09.2023 von 09:00 bis 13:00 Uhr im Finanzamt. Die 
Anmeldung kann über E-Mail: 
ausbildung-10@finanzamt.bwl.de erfolgen 
(bitte aktuelles Zeugnis beifügen). 
  
Weitere Infos und BEWERBUNG über das Onlineportal 
unter www.steuer-kann-ich-auch.de. Auch der Ausbildungs-
leiter des Finanzamts Markus Maier steht Dir für Fragen zur 
Verfügung: Tel. 07821/283-103 oder E-Mail: 
ausbildung-10@finanzamt.bwl.de 

DIE AGENTUR FÜR ARBEIT OFFENBURG INFOR-
MIERT 
Direkteinstieg Kita 
Neue Weiterbildung ermöglicht Quereinstieg in den 
Erzieherberuf 
  
Ein hoher Fachkräftebedarf und gute Zukunftsperspektiven 
eröffnen interessante berufliche Möglichkeiten im Bereich 
der Kinderbetreuung. 
Für Berufserfahrene wurde mit dem Qualifizierungspro-
gramm „Direkteinstieg Kita“ eine Möglichkeit des Querein-
stiegs in die Berufe der Erziehung geschaffen. Die Ausbil-
dung zur sozialpädagogischen Assistentin und Assistenten 
dauert knapp zwei Jahre und kann sowohl in Teilzeit als 
auch in Vollzeit durchgeführt werden und das bei einer 
attraktiven Vergütung. Lassen Sie sich unverbindlich 
beraten. Ein Termin mit der Berufsberatung im Erwerbs-
leben kann per E-Mail: Offenburg.projektich@arbeits-
agentur.de vereinbart werden. 
  
Information für Kinderbetreuungseinrichtungen: 
Nutzen Sie die neue Chance Ihr bestehendes, oder neu 
eingestelltes Personal zum/ zur Sozialpädagogischen 
Assistent/ in zu qualifizieren. 
Dabei können Sie einen Zuschuss der Agentur für Arbeit 
Offenburg erhalten: 
Ansprechpartnerin: Tina Jäger, Qualifizierungsberaterin, 
Telefon 07821/9438-128, E-Mail: Offenburg.arbeitgeber@
arbeitsagentur.de 

FREITAGSFÜHRUNGEN IN ETTENHEIM 
Begleiten Sie die Magd durch die barocken Gassen 
unserer Stadt! 
  
Spazieren Sie mit unserer Magd durch die malerische 
Altstadt und hören Sie interessante Geschichten und Ereig-
nisse aus der Historie unserer Stadt. 

Aktuell

FINANZAMT LAHR 
Zukunft und Karriere in der Steuerverwaltung Baden-
Württemberg 

- SCHNUPPERTAG am 27.07. und 07.09.2023 (Sommer-
ferien) beim Finanzamt Lahr - 
Infos für Beginn in 2024!
 
Mit einem dualen Studium zum Bachelor of Laws (Geho-
bener Dienst) oder einer Ausbildung zur Finanzwirtin 
oder zum Finanzwirt (Mittlerer Dienst) in der Steuerver-
waltung wirst Du im Steuerrecht fit gemacht. Bei uns eröffnen 
sich vielfältige Perspektiven: Abwechslung, Aufstiegsmög-
lichkeiten, Verantwortung, ein sinnvoller und krisensicherer 
Job, gutes Gehalt, flexible Arbeitszeiten, tolles Arbeitsklima 
im Team. Ausbildungsbeginn jeweils im September bzw. 
Oktober 2024.
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INHALT DER GRÜNEN TONNE WIRD ÜBERPRÜFT 
Papier, Pappe, Karton – nur das gehört in die Grüne Tonne 
Aufgrund von Rückmeldungen der Papierverwerter über 
eine zunehmend schlechte Sortierung der Grünen Tonne 
überprüft das vom Ortenaukreis beauftragte Abfuhrunter-
nehmen MERB zusammen mit Mitarbeitern des Eigenbe-
triebs Abfallwirtschaft Ortenaukreis stichprobenartig den 
Inhalt der zur Abfuhr am Straßenrand bereitgestellten 
Grünen Tonnen. 
 
Behälter mit auffällig vielen Fehlwürfen werden mit einem 
roten Aufkleber und einer Information versehen und nicht  
entleert. Nach erfolgter Nachsortierung können diese 
Behälter zur nächsten regulären Abfuhr wieder bereitgestellt 
werden. 
 
Die erste Überprüfung erfolgt am Dienstag, 25.07.23, im 
Gebiet Stegermatt in Offenburg in folgenden Straßen: Adal-
bert-Stifter-Weg, Am Krummer, Am Sägeteich, Badstr. 22, 
24-28,55,63, Fritscheneck, Fröbelweg, Gerhart-Haupt-
mann-Weg, Heidenknie, Kniebisstraße, Kopernikusplatz, 
Moosweg, Pestalozziweg, Pulverweg, Rupptertweg, Sankt-
Martin-Straße, Schützenweg, Silbereckle, Sohlbergstraße, 
Steinfirst, Südring (zwischen Bahn und Kinzig), Zähringer-
straße 43-59, 36b-50. 
  

Hinweis der Abfallberatung  
  
In die Grüne Tonne gehören: 
Geschenkpapier, Kartons, Kataloge, Packpapier, Papier-
tüten, Papprollen, Prospekte, Schachteln, Schreibpapier, 
Schulhefte, Wellpappe, Werbesendungen, Zeitschriften, 
Zeitungen usw. 
  
Nicht in die Grüne Tonne gehören:  
Tapeten, nasses Papier, Hygienepapiere wie z.B. Papierta-
schentücher und Papierhandtücher, Papptrinkbecher, stark 
verschmutztes Papier, Küchenkrepp, Leitzordner und Ring-
bücher, Kohle- und Blaupapier, Wachspapier, Backpapier 
und Transparentpapier, Thermopapier (z.B. Kassenbons). 
Diese Papiere gehören alle zum Hausmüll in die Graue 
Tonne. 
  
Für weitere Fragen stehen die Abfallberater telefonisch 
unter 0781 805 9600 oder per E-Mail abfallwirtschaft@orte-
naukreis.de zur Verfügung. 
 

Gäste und Einheimische sind herzlich willkommen. Treff-
punkt ist um 19 Uhr vor dem Rathaus beim Bärenbrunnen. 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Kosten 2,50 EUR/
Pers., Kinder 1,50 EUR, Familien 6 EUR. 
 

WANDERN MIT DEM SCHWARZWALDVEREIN 
ETTENHEIM - HERBOLZHEIM E. V. 
Der Schwarzwaldverein lädt Mitglieder und Gäste für 
Sonntag den 16.07.2023 zu einer Busfahrt mit Wanderung 
durch verschiedene Klamme und Schluchten in die Wutach 
und ihre Nebenflüsse ein. Treffpunkt ist um 7:45 Uhr Herbolz-
heim Rathaus, 7:50 Uhr Ringsheim Ochsenbrunnen und 
7:55 Uhr Ettenheim, Städt. Gymnasium. Fahrpreise betragen 
f. Mitglieder 17,-- €, Nichtmitglieder 20,--€ . Die Wander-
strecke LW ca. 18 km in ca. 6 Std. mit ca. 530 hm, KW ca. 
13 km mit 350 hm in ca. 4,5 Std. Trittsicherheit und gewisse 
Grundkondition erforderlich! Stöcke zum Teil hilfreich. 
Wanderabschluss ist im Gasthaus Kreuz in Lenzkirch. 
Anmeldung bis 14.7.2023 bei Bernhard Oswald, Tel.: 
07822/2770 
 

VHS OFFENBURG 
Schulabschlüsse nachholen in der Ortenau 
Je höher der erreichte Schulabschluss, desto mehr Möglich-
keiten stehen Ihnen offen. Sie erhalten Informationen über 
schulische Angebote der Abendschulen in der Ortenau, mit 
denen Sie den Hauptschulabschluss, einen mittleren 
Bildungsabschluss, die Fachhochschulreife, die fachgebun-
dene oder die allgemeine Hochschulreife nachholen können. 
Eine persönliche Beratung ist möglich. Bitte bringen Sie 
dazu Ihre vorhandenen Unterlagen, z. B. Ihren Lebenslauf, 
Schulabgangszeugnis, mit. 
  
Montag, 17.07.2023, 18 Uhr 
vhs Lahr 
1. OG, Vortragsraum 
Kaiserstr. 41 
  
Dienstag, 18.07.2023, 18 Uhr 
VHS Offenburg 
Unterrichtsgebäude, Saal im EG 
Amand-Goegg-Str. 2- 4 

  
Informationen: 
Karin Weißer, 0781/9364-223, 
karin.weisser@vhs-offenburg.de 
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PSYCHOLOGISCHE BERATUNGSSTELLE KEHL 
LÄDT ZUM VORTRAG „KINDER BRAUCHEN 
GRENZEN – ABER WIE?“ EIN 
Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Elternschule“ lädt die 
Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und 
Jugendliche des Ortenaukreises in Kehl zum Vortrag „Kinder 
brauchen Grenzen – aber wie?“ mit Familientherapeut 
Christian Meir am Mittwoch, 19. Juli 2023, von 18 bis 19:30 
Uhr in der „Villa RiWa“, Richard-Wagner-Str. 3, in Kehl ein. 

„Dass Eltern, wenn sie Kindern Grenzen setzen wollen, oft 
selbst an ihre eigenen Grenzen kommen, ist ganz normal“, 
erklärt Anke Hofmann, Leiterin der Psychologischen Bera-
tungsstelle Kehl. „In der Erziehungsberatung erleben wir 
immer wieder Verunsicherungen, weil viele Eltern oft ratlos 
sind, wie sie ihre Kinder gut begrenzen können – auch weil 
sie selbst eher autoritär erzogen wurden und manchmal 
auch körperliche Gewalt erlebt haben“, so die Psychologin 
und Psychotherapeutin weiter. Heute sei der autoritäre 
Erziehungsstil überholt und strafende Gewalt dem Kind 
gegenüber sogar verboten. Im Vortrag erhalten Eltern und 
andere Bezugspersonen daher neue hilfreiche Impulse für 
die alltägliche Erziehungsarbeit und erfahren, wie sie 
Kindern und Jugendlichen gewaltfrei und dennoch mit der 
nötigen Autorität begegnen können. 

Der Vortrag ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforder-
lich. Bei Fragen können sich Interessierte an das Sekretariat 
der Psychologischen Beratungsstelle/ Fachstelle Frühe 
Hilfen in Kehl unter Telefon 07851 899740 wenden. 

„OFFENE GARTENTÜR“ AM 19. JULI BEI SOLARIE 
IN FRIESENHEIM 
Im Rahmen der Aktion „Offene Gärten“ 2023 des Ortenau-
kreises haben seit Mai bereits zahlreiche private Gartenbe-
sitzer im Ortenaukreis und nahen Elsass ihre Kleinode für 
interessierte Gartenfreunde geöffnet. 
  
Am Mittwoch, 19. Juli 2023, bietet die Solarie Friesenheim 
um 9 Uhr und 11 Uhr Führungen durch ihre Anbauflächen 
an. Treffpunkt ist am Gewächshaus neben dem Hecken-
schnittplatz, Ziegelhof 3, in 77948 Friesenheim. Es wird 
darum gebeten, pünktlich vor Ort zu sein. In der Solarie 
teilen die Mitglieder die Verantwortung, das Risiko, die 
Kosten und die Ernte; angebaut wird regionales Biogemüse. 
 

ORTENAUKREIS SANIERT BAHNBRÜCKE ZWI-
SCHEN LAHR-HUGSWEIER UND DER B3 
Das Straßenbauamt des Ortenaukreises informiert, dass 
die Bahnbrücke an der Kreisstraße zwischen Lahr-Hugs-
weier und der Bundesstraße 3 saniert wird und die Bauar-
beiten am Montag, 24. Juli 2023, beginnen. Für die umfang-
reichen Sanierungs- und Bauarbeiten, die aufgrund des 
schlechten Zustands des Brückenbauwerks erforderlich 
sind, muss die Kreisstraße voraussichtlich rund vier Monate 
voll gesperrt werden. 

Die überörtliche Umleitungsstrecke verläuft über die 
Bundesstraße 3 und die Landesstraße 118 über Friesen-
heim und Schuttern. Im Kreuzungsbereich Schuttern „Schut-
terner Hauptstraße/Im Oberdorf-Straße“ und Hugsweier 
„Hugsweirer Hauptstraße/Hugsweirer Kirchstraße“ wird 
während der Ausführung ein Parkverbot aufgestellt. 

Im Zuge der Sanierungsmaßnahme wird das Straßen-
bauamt zusätzlich die Brückenkappe verbreitern und den 
Fuß- und Radverkehr auf diese legen. Die aktuelle Zwischen-
lösung mit Ampelregelung, bei dem der Radverkehr Vorrang, 
wird nach Abschluss der Arbeiten nicht mehr benötigt, da die 
Verkehrsteilnehmer wieder beidseitig die Brücke befahren 
können. Trotz aufwendiger Sanierungsarbeiten muss auch 
nach Abschluss der Maßnahme eine Tonnagebeschrän-
kung von 16 Tonnen angeordnet werden. 
  
Das Straßenbauamt bittet die Verkehrsteilnehmenden 
sowie die betroffenen Anlieger um Verständnis für die Behin-
derungen. 

Hintergrundinformation: Dritter Platz beim Landespreis 
Radinfrastruktur für den Radweg Hugsweier 
Der 2022 freigegebene Rad- und Gehweg entlang der Kreis-
straße bei Hugsweier ist eine besondere Radwegmaßnahme 
des Ortenaukreises mit Vorbildcharakter, wofür der Kreis im 
letzten Jahr den dritten Platz beim Landespreis Radinfra-
struktur Baden-Württemberg erhalten hat. Der Radweg 
schließt nicht nur eine wichtige Lücke im Wegenetz des 
Ortenaukreises, sondern erhöht die Verkehrssicherheit 
maßgeblich, indem ein Fahrstreifen an der Bahnbrücke für 
den KFZ-Verkehr gesperrt, eine Ampel für die verbleibende 
Fahrbahn eingerichtet und die PKWs klar vom Rad- und 
Fußverkehr getrennt wurden. Der Radverkehr hat dadurch 
Vorrang beim Überfahren der Brücke – das ist ein Novum auf 
den Kreisstraßen und steigert den Fahrkomfort für den 
Radverkehr signifikant. 
Für die Modernisierung der Bahnbrücke in Lahr-Hugsweier 
erhält der Ortenaukreis im Rahmen des Förderprogramms zum 
Kommunalen Straßenbau 348.000 Euro an Landesmitteln.

Aus der Heimat, für
die Heimat.



AMTSBLATT DER GEMEINDE RUST.

24

DONNERSTAG, 13. JULI 2023 WOCHE 28

DORT – DONNERSTAGS IN DER ORTENAU –  
GENUSS MIT ALLEN SINNEN 
Im Rahmen der beliebten Event-Reihe „Donnerstag in der 
Ortenau“ laden zahlreiche Kulturschaffende, regionale 
Erzeuger und weitere leidenschaftliche Experten dazu ein, 
die kulinarische und kulturelle Vielfalt der Region immer 
wieder aufs Neue zu entdecken. Ob bei Stadt- oder Kräuter-
führungen, Erlebnis-Wanderungen oder Safaris, im offenen 
Atelier oder beim Wein-Feier-Abend – auch in diesem Jahr 
erwarten Sie wieder jeden Donnerstag eine bunte Mischung 
aus Unterhaltsamem sowie Kunst- und Genussvollem aus 
der Ortenau. 
  
Alle weiteren Informationen finden Sie in der DORT-
Broschüre und auf der Tourismuswebsite unter
www.ortenau-tourismus.de. 

IMPRESSUM

HERAUSGEBER UND VERLEGER:
Gemeinde Rust, Fischerstraße 51, 77977 Rust

VERANTWORTLICH FÜR DEN AMTLICHEN TEIL: 
Herr Bürgermeister Klare
Sonstige Informationen liegen in der Verantwortung der jeweiligen 
Einsender/Vereine

REDAKTION:
Silvia Hahn,
Telefon 07822 / 8645 11, E-Mail: silvia.hahn@rust.de

VERANTWORTLICH FÜR ANZEIGENTEIL:
ANB Reiff-Verlagsgesellschaft & Cie GmbH,
Marlener Straße 9, 77656 Offenburg,
Telefon: 07 81 / 5 04-14 55, Telefax: 07 81 / 5 04-14 69
E-Mail: anb.anzeigen@reiff.de
www.anb-reiff.de

IHR ANSPRECHPARTNER 
FÜR GEWERBLICHE ANZEIGEN UND BEILAGEN:
Alexander Erb
Telefon: 07821/92 09 90 11, Telefax: 07821/92 09 90 19
E-Mail: alexander.erb@reiff.de

ERSCHEINT WÖCHENTLICH
Auflage: 1.900

REDAKTIONSSCHLUSS:
Dienstag, 12.00 Uhr, soweit kein anderer Zeitpunkt angekündigt.

ANZEIGENSCHLUSS:
Dienstag, 16.00 Uhr, soweit kein anderer Zeitpunkt angekündigt.

Neubau Doppelhaus
im Obergarten 23,

77966 Kappel-Grafenhausen

Offene Besichtigung
von 02.07. – 06.08. jeden
Sonntag von 10 -12 Uhr

· 3,5 Zi. EG Wohnung
· 4,5 Zi. Maisonettenwohnung
· Gesamte Doppelhaushälfte

Ohnemus-Immobilien
info@ohnemus-immobilien.de

Tel. 0176 80873424

Freist. 1–2-Fam.-Haus, kompl. renoviert,
Toplage, Sackgasse, ca. 200 m² Wfl., Bj.
57, Grundst. ca. 1190 m², großer Traum-
garten, 3 Schlafzi., offenes Galerie-Am-
biente, gr. Balkon, Terassen, Keller, Garage,
3 Stellplätze. 569.900,– Euro
Bilder unter: www.immobilienkuhn.de

Kuhn Immobilien Offenburg
Tel. 0781 35844 oder 0176 72974607

Schwanau- WittenweierSchwanau- Wittenweier
Hier macht es Spaß zu wohnen!Hier macht es Spaß zu wohnen!

ORTENAU
Kreuzkirchstraße 11 | 77652Offenburg | Immobilienmakler
T +49 (0)781 93 99 97 00 | engelvoelkers.com/ortenau

SIE MÖCHTEN IHRE IMMOBILIE
SCHNELL UND EINFACH VERKAUFEN?

KONTAKTIEREN SIE UNS

Haushaltsauflösungen · Entrümpelungen · Umzüge
schnell – zuverlässig – günstig

Wir machen Ihnen ein unverbindliches, kostenloses Angebot

Diversa Haushaltsauflösungen & Umzüge
Ralf Hödle

Tel. + Fax 07643/936835 oder 0160/8055668
www.diversa-ralf-hoedle.de

Immobilien
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MEINE NEUE KÜCHE

Wohnart Lutz KG | Landstraße 4 | 77694 Kehl-Kork | Tel. +49 (0) 7851 3309
info@wohnart-peter-lutz.de | Mo.–Fr.: 9–12.30 Uhr und 14–18.30 Uhr | Sa.: 9–17 Uhr

www.wohnart-peter-lutz.de

TypischWohnart Peter Lutz: moderne Küchen-
ausstellung, Visualisierungmit VR-Brille,
Expertenplanung, Vorteilspreise uvm.

IHRE KÜCHE VON BLEIBENDEMWERT

PROFITIEREN SIE VON ÜBER

30 JAHREN ERFAHRUNG!

Hauptstr. 69 | 77855 Achern
buero@kuechen-schindler.de | Tel. (07841) 6 73 - 16 36

DA COOKSTE ABER!
0% FINANZIERUNG
FÜR IHRE
NEUE KÜCHE.

HEUTE KAUFEN - IN EINEM JAHR BEZAHLEN
0% FINANZIERUNG 10 JAHRE FUNKTIONSVERSPRECHEN

KUECHEN-BAUM.DE IN ACHERN
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HANDWERK & INDUSTRIE:
Mitarbeiter gesucht

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

Maurer/in, Straßenbauer/in,
Gärtner/in (Garten- und Landschaftsbau)

oder Stahlbetonbauer/in (m/w/d)
für unseren Baubetriebshof.

Die vollständigen Stellenausschreibungen finden Sie im Internet unter:
www.oberkirch.de

Bewerben Sie sich jetzt über unser Online-Portal – spätestens bis zum
31. Juli 2023 unter Angabe der Kennziffer 34/2023.

Für fachliche Fragen steht Ihnen der Sachgebietsleiter, Herr Georg Knapps,
unter Tel.: 07802 82-140 gerne zur Verfügung.

SONDERMASCHINENBAUER IN RENCHEN
Seit 1860 entwickeln, fertigen und reparieren
wir Baumaschinen für den Spezialtiefbau.

Wir suchen Verstärkung:
Elektroniker m/w/d

Elektroingenieur (SPS) m/w/d

Elektrokonstrukteur (EPLAN) m/w/d

Kaufmännischer Mitarbeiter
(Buchhaltung/ Personalabrechnung) m/w/d

Lagermitarbeiter m/w/d

Alle Stellenanzeigen auf:
www.keller-kgs.com/karriere

KGS Keller Geräte & Service GmbH Schicken Sie Ihren Lebenslauf als
Schwarzwaldstraße 1 Kurzbewerbung an:
77871 Renchen bewerbung.kgs@keller.com

WWeeiihhnnaacchhttss-- &&
UUrrllaauubbssggeelldd

AAnntteeiilliiggeess
HHoommeeooffffiiccee

>> 3300 TTaaggee
UUrrllaauubb

BBeettrriieebblliicchhee
AAlltteerrssvvoorrssoorrggee

EEiinnaarrbbeeiittuunngg &&
FFoorrttbbiilldduunnggeenn

FFlleexxiibbllee
AArrbbeeiittsszzeeiitteenn



27

sicher.nachhaltig.mobil mit Dir!

Mit Dir gemeinsam möchten wir erfolgreich sein und unsere Visionen
umsetzen. Wir bieten interessante Aufgaben:

Kienzler Stadtmobiliar GmbH • Vorlandstraße 5 • 77756 Hausach • www.kienzler.com

Mehr erfahren?
> Sandra Hass

Tel. 07831/788-39
Whats-App 0151/67149790

> www.kienzler.com/karriere

Bewerben?
> personal@kienzler.com

> Flexibles Arbeiten
> Flache Hierarchien

> Urlaub 30 + 2
> Mineralwasser & Obst
> Jobrad

> Shopping-Card
> Freiwillige

Sonderzahlungen

> Arbeitgeber-
finanzierte
Altersvorsorge

Wir bieten:

> Elektriker
(m/w/d)
Referenz-Nr. P3-2023

> Sachbearbeiter Arbeits-
vorbereitung (m/w/d)
Referenz-Nr. S4-2023

> Schlosser/Schweißer
(m/w/d)
Referenz-Nr. P4-2023

> Metallbauer für die
Produktion (m/w/d)
Referenz-Nr. P2-2023
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HANDWERK & INDUSTRIE:
Mitarbeiter gesucht

Holztüren sind unsere
Leidenschaft

Innovative Türsysteme mit besonderen Anforderungen wie
Brand-, Schall- und Einbruchschutz, moderne, saubere Arbeits-
plätze und ein motiviertes Team sind unsere Erfolgsfaktoren.
Zur Verstärkung unseres Produktionsteams in Renchen
suchen wir eine/n

- Schreinergeselle (m/w/d)
- Facharbeiter Holzberuf (m/w/d)
- Vorarbeiter (m/w/d)

Wir bieten mehr:
- eine attraktive, sehr gute Bezahlung
- Jobbike, Fitnesscenter, usw.
- interessante Aufgaben
- langfristige Beschäftigung und Entwicklungsmöglichkeiten
Interessiert?
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung oder Ihren Anruf mit
Angabe des möglichen Eintrittstermins an: joro türen gmbh,
z.Hd. Frau Verena Hauser, industrie west,
77871 Renchen oder per E-Mail an: v.hauser@joro.de

joro türen gmbh · industrie west

77871 renchen · www.joro.de

tel. 07843 9464-0

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
karriere@janoschka.com
Janoschka Deutschland GmbH - Mattweg 1
77971 Kippenheim - Human Resources
Emely Erb +49 7825 849-256

Als inhabergeführtes Familienunternehmen mit
einem persönlichen und dynamischen Arbeits-
umfeld gehören wir zu den weltweit führenden
Anbietern von Prepress-Lösungen für
Verpackungen der Konsumgüterindustrie.

Stärken Sie unser Team als:

- Drucker
- Fachkraft für Lagerlogistik
- Maschinenbediener
- Produktionsmitarbeiter
- Fahrer (520€ Basis)
Und gestalten Sie mit uns Ihre Karriere:
- 30 Tage Urlaub
- Betriebliche Altersvorsorge
- Lebensarbeitszeitkonto
- Gesundheitsprävention (u.a. Gym & Job Bike)
- Firmenevents
- Persönliches Arbeitsumfeld

M / W / D
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HANDWERK & INDUSTRIE:
Mitarbeiter gesucht

Bei WELTER dreht sich jetzt schon alles um deine Zukunft. Wenn du einen Beruf suchst,
der Handwerk, Technik und Informatik miteinander verbindet, dann ist die

Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker (m/w/d)
Fachrichtung Dreh- und Frästechnik

perfekt für dich.

So geht‘s ab:

Während deiner Ausbildung lernst du Präzisionsbauteile aus Metall zu fertigen. Du stellst
Zahnräder unterschiedlichster Art her, die später in Autos, Schiffen, Bahnen, Flugzeugen
verbaut werden und dort für den richtigen Antrieb sorgen. Wir zeigen dir metallverarbei-
tende Grundfertigkeiten wie Feilen, Bohren, Drehen und Fräsen. Du arbeitest dabei an
computergesteuerten Maschinen, richtest sie ein und überwachst, ob alles richtig läuft
und die Werkstücke den Vorgaben entsprechen.

Deine Ausbildung dauert 3,5 Jahre. Im ersten Lehrjahr bist du in der IHK und lernst die
Grundlagen. Ab dem zweiten Lehrjahr bist du so richtig fit für die Arbeit im Betrieb, wo
dich erfahrene Kollegen unterstützen und du Praxiserfahrung sammeln kannst.

Du hast den richtigen Dreh raus, wenn du folgende Qualifikationen mitbringst:

• mindestens einen guten Hauptschulabschluss
• gute Noten in Mathe, Physik und Technik
• technisches Interesse und handwerkliches Geschick
• gutes räumliches Vorstellungsvermögen
• Spaß beim Arbeiten mit Metall und Maschinen

Das bieten wir dir:

• eine abwechslungsreiche und spannende Ausbildung
• super Zukunftsperspektiven (Übernahme / Weiterbildung)
• ein familiäres Betriebsklima mit netten Kollegen
• Zuschuss zur Mitgliedschaft in unserem Partner-Sportclub

Du willst in unser Racing-Team? Dann nichts wie los! Wir freuen uns auf Dich!
Schick‘ uns deine Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf und den letzten beiden
Schulzeugnissen.

Für Rückfragen erreichst
du uns unter 07821 / 923-162

Deine Ansprechpartnerin ist
Frau Lina Fritz

WELTER zahnrad GmbH
Karl-Kammer-Str. 7
77933 Lahr/Schwarzwald
www.welter-zahnrad.de
ausbildung@welter-lahr.de

Das ist WELTER

Mit mehr als 160 Mitarbei-
tern ist die WELTER zahnrad
GmbH einer der weltweit
führenden Spezialisten für
innovative Antriebssysteme.
Seit über sechs Jahrzehnten
entwickeln und fertigen wir
verzahnte Teile – auf höchs-
tem technischen Niveau,
von Einzelteilen bis hin zu
Komplettgetrieben.

Maximales Drehmoment –
hier steckt Welter drin!
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HANDWERK & INDUSTRIE:
Mitarbeiter gesucht

Für Rückfragen erreichen
Sie uns unter 07821-923-0.

WELTER zahnrad GmbH
Karl-Kammer-Str. 7
77933 Lahr/Schwarzwald
www.welter-zahnrad.de

Das ist WELTER
Mit mehr als 160 Mitarbeitern
ist die WELTER zahnrad GmbH
einer der weltweit führenden
Spezialisten für innovative
Antriebssysteme. Seit über sechs
Jahrzehnten entwickeln und
fertigen wir verzahnte Teile –
auf höchstem technischen
Niveau, von Einzelteilen bis
hin zu Komplettgetrieben.

Wir bleiben in Bewegung!

Wir expandieren weiter und suchen zur Verstärkung unseres Teams

Zerspanungsmechaniker (m/w/d)
Drehen | Fräsen | Schleifen

Als „Mann / Frau von Welt(er)“ …

• rüsten Sie Maschinen nach Plan, richten Messmittel ein, führen Werkzeugwechsel
durch und erstellen ggf. Programme,

• stellen Sie Material bereit, optimieren Bearbeitungsabläufe und Werkstückspannung,

• fertigen Sie Probeteile und prüfen sie auf Maßhaltigkeit,

• analysieren Sie Fehlerschwerpunkte, stimmen Abhilfemaßnahmen ab und führen
diese durch,

• pflegen und verwalten Sie Betriebsmittel und Werkzeuge,

• bringen gute Ideen ein, z.B. Maßnahmen zur Prozessoptimierung.

Sie haben den Dreh raus, wenn Sie …

• über eine abgeschlossene Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker, oder vergleichbare
Qualifikation mit entsprechender Erfahrung verfügen.

• PC-Kenntnisse (gängiger Office Anwendung) mitbringen.

• bereits Know-how im Bereich der Zahnradfertigung haben? Umso besser!

• flexibel sind (wir arbeiten im 2-, bzw. im 3-Schicht-System).

• eigenständiges, strukturiertes und kollegiales Arbeiten schätzen, dann passen Sie perfekt
in unser Team.

• interessierter und motivierter Quereinsteiger sind. Sie sind nicht vom Fach, aber handwerk-
lich geschickt und interessiert daran, Neues zu erlernen.

Bleiben Sie mit uns in Bewegung und freuen Sie sich auf …

Viele Weiterbildungsmöglichkeiten, ein familiäres Arbeitsumfeld und sehr gute Sozialleistungen!
Wenn Sie Interesse an Weiterbildung und Karriere haben, begrüßen wir das ausdrücklich.
Profitieren Sie von Inhouse-Schulungen und finanzieller Förderung!

Ist der Funke übergesprungen? Dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungs-
unterlagen unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Einkommensvor-
stellung an personal@welter-lahr.de.

Ohne Sie bewegt sich nichts!
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HANDWERK & INDUSTRIE:
Mitarbeiter gesucht

ELEKTRIKER*IN/HAUSMEISTER
in Vollzeit (a)

INSTALLATEUR*IN/HAUSMEISTER
in Vollzeit (a)

Für unser Technik-Team suchen wir eine*n

Wir freuen uns auf Sie!
Weitere Informationen unter:
www.pgw-og.de/karriere

Scanmich für mehr Information
en.

Wir stehen für Kunststoff in vollendeter Form & suchen dich als

 Schreiner / Tischler*

oder Holzmechaniker*

für den Bereich Endbearbeitung & Montage

 Verfahrensmechaniker*

für Kunststoff- & Kautschuktechnik (Bauteile)

Wir stehen für Kunststoff in vollendeter Form & suchen dich als

Schreiner / Tischler*

Holzmechaniker*

 für den Bereich Endbearbeitung & Montage

Verfahrensmechaniker*

 für Kunststoff- & Kautschuktechnik (Bauteile)

Schäfer Kunststofftechnik GmbH
Allmendgrün 3 | 77799 Ortenberg
www.schaefer-vollendet.de

Ansprechpartner: Tim Bauert
Telefon: 0781 / 9612-37
t.bauert@schaefer-vollendet.de

Jobinfos &
Benefits:

*m/w/d

Verdrahte die Kraft-
werke der Zukunft:

Sander Straße 1A
77731 Willstätt
07852 9376 769
offenburg@enerix.de

Elektroniker (m/w/d)

Offenburg

Jetzt scannen
für mehr Infos



Förderverein für krebskranke Kinder e.V. Freiburg im Breisgau
Mathildenstr. 3 | 79106 Freiburg

Tel. 0761 / 275242 | info@helfen-hilft.de

www.helfen-hilft.de

Für die Eltern krebskranker Kinder bauen wir ein neues
Elternhaus!

www.facebook.com/HelfenHilftFreiburg/ www.instagram.com/helfenhilft/

Der Förderverein hat sich das Ziel gesetzt
alles erdenklich Mögliche zu tun, um
krebskranken Kindern und ihren Familien
zu helfen. Es ist ein Zusammenspiel
vieler Komponenten, die die Heilungs-
chancen eines jeden einzelnen Kindes
ausmachen. So muss die Forschung
vorangetrieben, die medizinische und
personelle Versorgung verbessert
werden, vor allem aber müssen Familien,
die um das Leben ihres Kindes bangen
müssen, aufgefangen und betreut
werden. Alle Spenden fließen seit der
Vereinsgründung vor 40 Jahren in das
Elternhaus des Fördervereins sowie die
zahlreichen Vereinsprojekte. Ein beson-
ders gutes Beispiel ist die Übernahme
der Kosten für den MRT-Tomographen
in der Freiburger Uni-Kinderklinik.
Das Gerät kommt allen Kindern, die in
Freiburg behandelt werden zugute. Der
Marktwert des Gerätes beträgt ca. 1,3
Mio Euro. Prof. Wenz, ärztlicher Direktor
der Uniklinik, betonte die Wichtigkeit der
strahlenfreien Untersuchung vor allem
bei Kindern. Dem Förderverein sei es zu
verdanken, dass dies nun weiterhin in
der Kinderklinik in Freiburg möglich sei.

In Freiburg entsteht in unmittelbarer Nähe
zur neuen Uni-Kinderklinik das größte und
modernste Elternhaus in Europa. Seit über
40 Jahren unterstützt der Verein Familien
mit krebskranken Kindern. Die Eltern der
zum Teil schwerstkranken kleinen Patienten
kommen vorwiegend aus der Region. Für
optimale Pflege und Versorgung sind kurze
Wege unverzichtbar. Eine bundesweite
Umfrage unter Eltern-
häusern hat gezeigt,
dass Eltern bis zu
zehnmal zwischen der
Kinderklinik und dem
Elternhaus pendeln. Die
regelmäßige Nutzung
des Elternhauses – und
vor allem auch die vielen
Angebote für Eltern
und Geschwisterkinder
– erfolgt jedoch nur,
wenn die Unterkunft
nicht weiter als max.
500 Meter vom Klinikum
entfernt ist. Durch den
Neubau der Uni-Kinder-

klinik wurde daher auch der Neubau des
Elternhauses nötig.
Pro Jahr verzeichnet der Förderverein
derzeit mehr als 19.000 Übernachtungen
– insgesamt bisher fast 350.000 Über-
nachtungen. Das neue Elternhaus mit 45
Zimmern wird ausschließlich aus privaten
Spenden finanziert. Insgesamt investiert der
Förderverein ca 14 Mio Euro.

Förderverein für krebskranke Kinder e.V.
Freiburg baut neues Elternhaus

Bitte helfen Sie uns dabei – mit Ihrer Spende!

Eine Riesenaufgabe ist und bleibt das Elternhaus

40 Jahre
Förderverein

Diese Anzeige wird nicht durch Spendenmittel finanziert, sondern erscheint durch freundliche Unterstützung des Verlages.

• Sparkasse Offenburg/Ortenau | DE61 6645 0050 0006 0848 42 | SOLADES1OFG
• Volksbank in der Ortenau | DE43 6649 0000 0050 5588 00 | GENODE61OG1
• Volksbank Lahr | DE30 6829 0000 0001 3508 03 | GENODE61LAH
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Folge uns:

Bewirb
dich
jetzt!

Du kennst
keine Grenzen,
nur Heraus-
forderungen?
Dann bist du bei uns
genau richtig!

Stellen in den Ortenauer Werken:
Aushelfer, Wäger und Radladerfahrerm/w/d (520 €)

Baumaschinenführerm/w/d

Kieswerksmitarbeiterm/w/d

karriere@uhl.de
www.uhl.de/karriere

Zusteller (ab 13 Jahre, m/w/d) für die Verteilung
von fertigen Prospektsets in Rust gesucht.

Bewerbung bitte per Mail (Adresse, Alter + Tel. angeben) an:
bewerbung@uzg-wochenzeitungen.de oder Telefon 0 78 22 / 44 62-0

Hotel Arndt
Karl-Friedrich-Straße 12 · 77977 Rust · TeTeT lefon 07822-7890441

Wir freuen uns über deine

Unterstützung
an 3–5 Vormittagen

für die Zimmerreinigung.

Wochenende und Ferienzeit
gerne Schüler und Studenten (m/w/d).

Du bist teamfähig und motiviert?
Dann freuen wir uns über deinen Anruf.

www.zusteller-ortenau.de Schneller bewerben überWhatsApp: 01 72/7412118

Unsere Zusteller sind im Urlaub.
Werden Sie Urlaubsvertretung.

Kommen Sie in unser Team!

Fo
to
:S
on
g_
ab
ou
t_
su
m
m
er
/S
hu
tte
rs
to
ck
.c
om

Stellenmarkt

33



Die Vereinigung für Menschen
mit geistiger Behinderung

Mitglied werden, Online spenden, Infos:
www.lebenshilfe.de

Familie bunt bewegt
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Ihr   Werbepartner   für   die   RegionIhr   Werbepartner   für   die   Region

46 Amtliche Nachrichtenblätter  
aus einer Hand

Profitieren Sie mit Ihrer Anzeige  
von der hohen Akzeptanz und  
Glaubwürdigkeit unserer Amtlichen  
Nachrichtenblätter und werben Sie  
in einem seriösen Umfeld.

Gesamtauflage79.970 Exemplare!

Achertal
-  Achern mit Achern Stadt, Fautenbach, Gams-

hurst, Großweier, Mösbach, Oberachern, Öns-
bach, Sasbachried, Wagshurst Auflage: 4.000

-  Renchen mit Erlach, Ulm Auflage: 2.000

-  Sasbach mit Obersasbach Auflage: 1.500

Hanauerland
-  Auenheim mit Leutesheim Auflage: 2.000

-  Bodersweier mit Querbach, Zierolshofen 
Auflage: 1.500

-  Kork mit Neumühl, Odelshofen Auflage: 2.600

-  Willstätt mit Eckartsweier, Hesselhurst, 
Legelshurst, Sand Auflage: 2.500

Renchtal
-  Appenweier mit Nesselried, Urloffen  

Auflage: 2.600

-  Bad-Peterstal Griesbach Auflage: 800

-  Durbach mit Ebersweier Auflage: 1.500

-  Lautenbach Auflage: 600

-  Oberkirch mit Bottenau, Butschbach-Hessel-
bach, Haslach, Nußbach, Ödsbach, Ringelbach, 
Stadelhofen, Tiergarten, Zusenhofen  
Auflage: 4.000 

-  Oppenau mit Ibach, Lierbach, Maisach, 
Ramsbach Auflage: 1.000

Vorderes Kinzigtal
-  Berghaupten Auflage: 800

-  Gengenbach mit Bermersbach, Reichen-
bach, Schwaibach Auflage: 2.900

-  Ohlsbach Auflage: 1.000

Oberes Kinzigtal
-  Haslach mit Fischerbach, Mühlenbach,  

Hofstetten, Steinach Auflage: 7.850

-  Hausach mit Gutach, Hornberg  
Auflage: 2.900

-  Wolfach mit Oberwolfach, Bad Rippoldsau- 
Schapbach Auflage: 2.900

-  Alpirsbach mit Ehlenbogen, Peterzell,  
Reinerzau, Reutin, Römlinsdorf Auflage: 1.400

-  Schiltach (Schenkenzell) Auflage: 1.700

Lahr Umland
-  Friesenheim mit Heiligenzell, Oberschopf-

heim, Oberweier, Schuttern Auflage: 3.500

- Hugsweier Auflage: 300

- Kappel-Grafenhausen Auflage: 2.700

-  Kippenheim mit Schmieheim Auflage: 950

-  Kippenheimweiler / Langenwinkel 
Auflage: 350

- Kuhbach Auflage: 300

-  Mahlberg mit Orschweier Auflage: 850

-  Meißenheim mit Kürzell Auflage: 1.500

- Mietersheim Auflage: 300

- Reichenbach Auflage: 600

-  Rust Auflage: 2.000

-  Schuttertal mit Dörlinbach, Schweighausen 
Auflage: 1.050

-  Seelbach mit Schönberg, Wittelbach 
Auflage: 1.700

- Sulz Auflage: 700

Offenburg Umland
-  Bohlsbach Auflage: 450

-  Elgersweier Auflage: 700

-  Fessenbach Auflage: 420

-  Goldscheuer mit Hohnhurst, Marlen, 
Kittersburg Auflage: 1.700 

-  Gottswaldgemeinden mit Bühl,  
Griesheim, Waltersweier, Weier Auflage: 3.100

-  Hohberg mit Diersburg, Hofweier,  
Niederschopfheim Auflage: 2.100 

-  Neuried mit Altenheim, Dundenheim,  
Ichenheim, Müllen, Schutterzell Auflage: 3.100

-  Ortenberg Auflage: 1.050

-  Windschläg Auflage: 700

-  Zell-Weierbach Auflage: 900

-  Zunsweier Auflage: 900

Hanauerland

Achertal

Renchtal

Griesbach

Offenburg
Umland

Vorderes
Kinzigtal

Reichenbach

Lahr
Umland

Hugsweier

Mietersheim

Kuhbach

SulzKippenheimweile r
Langenwinkel

Schutterta l

Oberes Kinzigtal

Schapbach

Kappel-Grafenhausen
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Förderverein des

VOLKSBANK IN DER ORTENAU
IBAN DE62 6649 0000 0013 8554 04
SPARKASSE ORTENAU
IBAN DE68 6645 0050 0000 0500 55

WWW.KINDERHOSPIZDIENST-ORTENAU.DE

KINDERN
LACHEN
SCHENKEN DEINESPENDEHILFT!

SONDERSEITEN in den amtlichen Nachrichtenblättern

Haben Sie freie Stellen
im Pflegebereich?

Inserieren Sie am
28. Juli 2023 auf
unseren Sonderseiten
mit dem Titel:

„Wir stellen ein: Pflegekräfte gesucht!“

Anzeigenschluss: 24. Juli 2023, 12 Uhr

Information & Beratung bei Ihrer zuständigen
Mediaberaterin oder unter 0781/504-1456,
anb.anzeigen@reiff.de
Foto: michaeljung/Shutterstock.com

Die Auflösung zu diesem SUDOKU finden Sie in dieser Ausgabe
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Tore direkt vom Hersteller
Rolltore, Sektionaltore, Kipptore, Industrietore

www.pfullendorfer.de

IIhr Fachberater vor Ort
Herr Florian Bohler
Telefon 0171 7774541
f.bohler@pfullendorfer.de

Ihr Fachberater vor Ort
Herr Manuel Estrada
Telefon 01590 4335126
m.estrada@pfullendorfer.de

E I N K O M M E N S T E U E R E R K L Ä R U N G &
G R U N D S T E U E R E R K L Ä R U N G
GERNE UNTERSTÜTZE ICH SIE DABEI.

Im Neudörfel 24
77963 Schwanau
07824 6190497
kontakt@steuerberatung-molz.de

Sonderseiten in den Amtlichen Nachrichtenblättern
21.07. Rechtsanwälte und Steuerberater Anzeigenschluss, 17.07. 12.00 Uhr

28.07. Schönheit & Wellness Anzeigenschluss, 24.07. 12.00 Uhr

28.07. Wir stellen ein - Pflegekräfte gesucht Anzeigenschluss, 24.07. 12.00 Uhr

04.08. Unfall - wir helfen wenn´s gekracht hat Anzeigenschluss, 31.07. 12.00 Uhr

11.08. Im Trauerfall für Sie da Anzeigenschluss, 07.08. 12.00 Uhr

Möchten Sie Ihr Unternehmen auf diesen Seiten präsentieren?

Wir beraten Sie gern.
Telefon 07 81 / 504 -1456 · anb.anzeigen@reiff.de
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DRK-Kreisverband
Lahr e.V.

Helfen steht jedem gut-
wir machen Sie fit in Erster Hilfe!

• Sie lernen richtiges Handeln im Notfall
• Vielfältiges Kursangebot, wie z.B. Erste Hilfe
am Kind oder Erste Hilfe Outdoor

Mehr Informationen unter www.drk-lahr.de
oder telefonisch unter 07821/981840

www.bauhaus.info

Max-Planck-Str. 2, 77656 Offenburg

4995,-
Treppenlift ab

BAUHAUS Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf mbH KG Süd,
Sitz: Basler Str. 98, 79115 Freiburg

Hausmeisterdienst
Parkplatzpflege
Landschaftspflege
Baumfällung
Objektbetreuung
Winterdienst
Rodung
Entrümpelung

Bühlerfeldstraße 20 · 77652 Offenburg
Tel. 07 81 / 9 26 78 11

Wir
schenken

Ihnen2 Anzeigen!
6 Anzeigen schalten –
4 Anzeigen bezahlen
Unsere SOMMERAKTION gilt vom

Buchbare Kalenderwochen
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37

Buchen Sie schnell und profitieren Sie
von unserer Aktion!

S omme rR A B A T TA K T I O N
nur fürgewerbliche Kunden

Ihr Anzeigenberater vor Ort:

Alexander Erb
Telefon: 07821/92099011
E-Mail: alexander.erb@reiff.de

Birgit Schrempp
Telefon: 07821/92099012
E-Mail: birgit.schrempp@reiff.de

29. Juli bis 16. September 2022!
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UNSER ANGEBOT gültig von 13.07.-19.07.2023
Hackfleisch gemischt 100g 1.09€
Hähnchenbrust Natur/mariniert 100g 1.59€
Fleischwurst im Ring 100g 1.29€
Kartoffelsalat 100g 1.29€

Gönn Dir was Tüte 17.07.2023
2 panierte Schweineschnitzel
100g Bierschinken je Tüte 6.- €

Gerne kümmern wir uns um den

Klimaservice

Wir wünschen Ihnen
einen schönen

Sommer

Gerne kümmern wir uns um den

Klimaservice

Kontaktieren Sie uns unter
TEl. 07822/6378 | automartinsigg@t-online.de

an Ihrem Auto.

Junges Paar aus Rust mit geregeltem Einkommen sucht
ab sofort 3 Zi.- Wohnung in Rust. 015167241362

Privat
Anzeigen

Tipps

Veranstaltungs

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
0 39 44 - 3 61 60 · www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter AmWasserturm

Achtung Zahngold!
Zahle 60 € pro Zahn.

Komme gleich – zahle bar.
Zahle Höchstpreis!

Kaufe auch Zahnbrücken,
versilbertes Besteck, Zinn- u.
Kupfergeschirr, Goldschmuck,
Modeschmuck, Armbanduhren,

Pelze und Teppiche
L. Mettbach

Tel. 01573/4282237 od.
0761/46468
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Haustechnik Deibel GmbH

Kundendienst

Sanitäre-,Heizungs-,

und

Solar-Anlagen

Blechnerei

Kernbohrungen

Fischerstr.39 77977 Rust Tel. 07822/865853 Fax 865854

info@haustechnik-deibel.de

www.haustechnik-deibel.de

STEFAN BUSCH
STEINMETZ &
STEINBILDHAUERMEISTER
LÖWENSTRASSE 31
77966 KAPPEL-GRAFENHAUSEN
TEL: 07822 6 19 07
FAX: 07822 86 75 89

www.stein-busch.de

GRABMALE
GRABSCHMUCK

BRUNNEN
SKULPTUREN

RESTAURATION
NATURSTEINARBEITEN
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